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Vorwort 
 

 

Teil I 
 

Vorwort von Dorothea Weinberg     

(Dipl. Psych. Psychoth., Kinder- und Jungendlichenpsychotherapeutin, Trau-
mapsychologin, Magister der Theologie)  
 
Warum dieser Fachtag? 
 

Kinder unter unzumutbaren Druck erlebe ich als niedergelassene Kinderpsychothe-

rapeutin verstärkt seit einigen Jahren. Dabei handelt es sich um junge Kinder (0-6 

Jahre), die durch ihr Verhalten oder ihre Äußerungen bei der Mutter den Verdacht 

entstehen lassen, dass sie durch eine nahe Bezugsperson sexuell missbraucht wer-

den. Mütter, die diesem Verdacht nachgehen, kommen heutzutage regelmäßig mit 

ihren Kindern „in Teufels Küche“, wenn es sich bei dem Verdächtigten um den Vater 

des Kindes handelt. Ich erlebe reihenweise, dass dieser Verdacht nicht nur vom 

Strafgericht aus Mangel an Beweisen fallen gelassen wird – was auf den richtigen 

Rechtsgrundsatz „in dubio pro reo“ zurückgeht -, sondern dass auch Familiengerichte 

sich dem „in dubio pro reo“ bruchlos anschließen, anstatt den Schutz des Kindes als 

vorrangig zu behandeln. Justiziable Beweise wie Videos, Zeugen oder eineindeutige 

genitale Verletzungen gibt es nur äußerst selten. Im Allgemeinen teilen sich die be-

troffenen Kinder einem Menschen mit, zu dem sie Vertrauen haben, vor allem der 

Mutter oder der Oma. Die Aussagen der Mutter und ihr Verhalten gegenüber dem 

Kind werden aber vor dem Familiengericht durch den Anwalt des Vaters grundsätz-

lich als manipulativ und unglaubwürdig dargestellt. In dieser Situation greift der Fami-

lienrichter auf Gerichtsgutachter zurück, die die Aussagetüchtigkeit der kleinen Kin-

der und die Frage des Kindeswohles auf der Grundlage eines familienpsychologi-

schen Gutachtens beurteilen sollen. Das Ergebnis ist grundsätzlich, dass das Kind 

keine zuverlässige Zeugenaussage machen kann und dass es eine Bindung zu sei-

nem Vater hat. Aus diesen Befunden wird genau so regelmäßig fehlerhaft geschluss-

folgert, dass die Aussagen von Kind und/oder Mutter vermutlich keinen „Erlebnisbe-

zug“ haben und somit nicht ernst zu nehmen sind und dass ein Kind, dass seinen 

Papa lieb hat oder dass mit ihm toll spielen kann, unter allen Umständen von einem 

Kontakt mit ihm auch profitiert. 
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So kommt es, dass gerade kleine Kinder, die besonders verletzlich und gefährdet 

sind, den aller geringsten Schutz bekommen, den unsere Gesellschaft gewährt. Mit 

allen schrecklichen Folgen für ihre persönliche Entwicklung. 

Als gewissermaßen vor meinen Augen eines meiner Therapiekinder bei einem Wo-

chenendebesuch von seinem Vater sexuell missbraucht wurde, musste ich hautnah 

erleben, wie exzessiv und anhaltend das psychovegetative Gleichgewicht dieses 

Kindes erschüttert und zerrüttet wurde: Sechs Wochen Ängste, Klammern an der 

Mutter bei gleichzeitigen heftigsten Aggressionen gegen die Mutter, stunden- ja tage-

langes untröstliches Weinen. Erst nach sechs Wochen stellte sich eine Beruhigung 

ein – und das trotz einer gezielt stabilisierenden Therapie! Der sexuelle Übergriff sei-

tens des Vaters auf die Vierjährige fand übrigens zwei Monate nach Ablauf der be-

gleiteten Umgangskontakte statt.  

Kinder, denen geglaubt wird, zeigen ihr Leid offen und können sich schließlich auch 

helfen lassen, zumindest wenn ihre Sicherheit gewährleistet ist. Kinder hingegen, 

deren Hilferufe ungehört verhallen, „adaptieren“ sich an die Missbrauchssituation, 

richten ihr Körperbild und ihr Selbstkonzept danach aus und gehen langsam daran 

kaputt. 

Wollen wir das? 
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Grußwort 
 
Renate Schmidt 

Bundesministerin für Familie, Frauen, Senioren und Jugend 

 

Sexuelle Gewalt  gegen Kinder und Jugendliche ist ein abscheuliches Verbrechen. 

Für die Opfer hat es meist schwerwiegende seelische und körperliche Folgen und 

führt oft zu Schädigungen, die ein Leben lang andauern können. Es ist erschütternd 

zu wissen, dass in Deutschland laut Polizeilicher Kriminalstatistik jährlich rund 20.000 

Kinder Opfer sexuellen Missbrauchs werden. Und diese Zahl ist nur die Spitze des 

Eisbergs. Die Dunkelziffer liegt weitaus höher. 

 

Kinder sind darauf angewiesen, dass Staat und Gesellschaft alles in ihren Kräften 

stehende unternehmen, um sie vor sexuellen Übergriffen wirksam zu schützen. Die-

ser Anspruch richtet sich nicht nur gegen den Staat und seine Organe, gegen die 

Polizei und die Justiz sowie gegen die Jugendämter und professionelle Helfende. 

Mindestens ebenso wichtig für die Gewährleistung eines umfassenden Schutzes ist, 

dass alle diejenigen, die im persönlichen Nahbereich der Kinder leben und mit ihnen 

zu tun haben, Hilferufe aufmerksam wahrnehmen sowie bereit und in der Lage sind, 

die notwendige Hilfe - selbst oder durch andere – sicherzustellen. 

 

Deshalb habe ich am 20. April dieses Jahres die Kampagne „Hinsehen. Handeln. 

Helfen“, die ein wesentliches Element des „Aktionsplans der Bundesregierung zum 

Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt“ ist, in Berlin gestartet. 

Ziel der Kampagne ist es, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass jeder und jede 

Einzelne etwas gegen Kindesmissbrauch tun kann. Denn Kindesmissbrauch geht 

uns alle an. Mit der Kampagne sollen Bürgerinnen und Bürger für das Thema sexuel-

le Gewalt an Kindern und Jugendlichen sensibilisiert und umfassend informiert und 

qualifizierte Beratungs- und Hilfsangebote näher gebracht werden. 

 

Die Inhalte der Kampagne wurden von April bis Ende Juni durch einen Kampagnen-

Bus vermittelt. Die bundesweite Bustour führte insgesamt durch 18 Städte. Zusam-

men mit Beratungsstellen vor Ort war der Bus Anlaufstelle für alle, die sich näher 

zum Thema informieren wollten. Die Internetseite www.hinsehen-handeln-helfen.de 
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bietet eine Datenbank mit Kontaktadressen von Beratungseinrichtungen in ganz 

Deutschland sowie Hintergrundinformationen rund um das Thema sexuelle Gewalt 

an Kindern. Darüber hinaus haben wir ein Servicetelefon eingerichtet. Beide Angebo-

te bleiben auch nach Abschluss der Kampagne Ende 2004 bestehen. 

 

Die Kinder- und Jugendhilfe muss zur Gewährleistung des Schutzes von Kindern und 

Jugendlichen vor sexueller Gewalt zum einen präventiv zur Verhinderung von sexuel-

ler Gewalt gegen Kinder tätig werden. Zum anderen muss sie intervenieren und das 

Kind schützen, wenn sie von der Anwendung sexueller Gewalt gegen Kinder erfährt. 

 

Insbesondere der Bereich der Intervention im Spannungsfeld von Verdacht auf sexu-

ellen Missbrauch und die Interventions- und Kooperationsmöglichkeiten der beteilig-

ten Fachkräfte ist Gegenstand dieses Fachtages. Damit sie den an sie gestellten An-

forderungen gerecht werden können, bedarf es fachlicher Kompetenz und organisa-

torischer Rahmenbedingungen als Teil eines umfassenden Qualitätsmanagements. 

Dazu gehören Leitlinien für das sozialpädagogische Handeln bei sexueller Gewalt 

gegen Kinder, die ein strukturell vernetztes Vorgehen gewährleisten. Eine wertvolle 

Grundlage hierzu sind u.a. die vom Deutschen Städtetag in Zusammenarbeit mit dem 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dem Deutschen Insti-

tut für Jugendhilfe und Familienrecht, dem Deutschen Jugendinstitut und dem Amts-

gericht Kerpen erarbeiteten „Empfehlungen zur Festlegung fachlicher Verfahrens-

standards in den Jugendämtern bei akut schwerwiegender Kindeswohlgefährdung.“ 

 

Sexuelle Gewalt muss grundsätzlich gesellschaftlich geächtet sein – von Beginn an: 

bei der ersten Grenzüberschreitung mit sexuellem Charakter. Hier sind wir alle gefor-

dert. Denn Kinder haben ein Recht, ohne Gewalt und Missbrauch aufwachsen zu 

können. Gemeinsam können wir diesem Ziel näher kommen.  

Ich wünsche ihrer Veranstaltung einen erfolgreichen Verlauf. 
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Theaterstück: ANNA  UNTER  DRUCK 
 

Zum Einstieg in das Thema des Fachtages sollte das Theaterstück „Anna unter 

Druck“ dienen, welches die prekäre Situation eines Kindes bei Verdacht auf sexuel-

len Missbrauch zeigt. Hierbei wurden die einzelnen Berufsgruppen,  die mit der Situa-

tion konfrontiert werden, in ihren Reaktionen anhand klassischer Vorurteile überspitzt 

ironisch dargestellt. 

 

Anna ist drei Jahre alt. Ihre Eltern leben getrennt und sie wohnt bei der Mutter. 

Ihren Vater besucht sie regelmäßig. 

1.Szene 

Nach einem Besuch bei ihrem Vater ergibt sich zu Hause folgende Situation mit 

ihrer Mutter: 

Anna zur Mutter:  „Geh weg! Du bist böse!“ 

Mutter:   „Anna, nun beruhig dich mal!“ 

In Gedanken: Jedes mal das gleiche Theater, wenn sie von   

                       ihrem Vater kommt.          

„Wie war’s denn beim Papa?“ 

Anna:    “Weiß nicht!“      Dabei haut sie ihre Mutter 

   „Der Papa hat mir Aua gemacht.“ 

Mutter:  „Dann bist Du wohl genauso böse zu ihm gewesen, wie zu mir 

gerade eben?“ 
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Später am Abend, als die Mutter Anna ins Bett gebracht hat: 
 

Anna:    „Mama, ich kann nicht schlafen! Komm doch mal!“ 
 
Mutter:   „Warum kannst du denn nicht schlafen?“ 
 
Anna:    „Ich hab so Angst!“ 

Mutter:   „Wovor hast du denn so Angst?“ 

Anna:   „Das mir der Papa im Popo weh tut!“ 

Mutter:   „Bitte was?!“ 

In Gedanken: Allmählich müsste er das eigentlich können, der  

                                                      Anna den Popo abputzen! 

   „War das Klopapier so hart?“ 

Anna:    „Nee, mit dem Finger!“ 

Mutter:   „Das versteh ich nicht. Zeig mir das mal, Anna.“ 

Anna zeigt mit dem Finger auf die Scheide und reibt schließlich in ihr. 

Die Mutter fragt noch genauer nach. Aufgrund dessen, was Anna erzählt hat 

und wie sich Anna in den letzten Wochen verhält,  kommt  sie zu dem Schluss, 

dass es sich nur um sexuellen Missbrauch handeln kann.  

Mutter in Gedanken: Das gibt´s doch nicht! Spinnt der?! Den zeig ich an! Warum  

  macht er sowas? Oder spinne ich? Hat sich Anna das alles    

  ausgedacht?  

  Ich muss mir Rat holen! 

2. Szene 

Die Mutter ruft den Vater an: 

Mutter:  „Sag mal, was ist denn da am Wochenende gelaufen? Die Anna 

erzählt so komische Geschichten!“ 

Vater:   „Wieso, was hat sie denn gesagt?“ 
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Mutter:   „Du hättest ihr im Popo weh getan. Aber sie meinte vorne...“ 

Vater:   „Ach komm, ich bitte dich. Das denkt die sich doch aus.“ 

Mutter:   „Ich sag dir eins. Du kriegst das Kind bestimmt nicht mehr!“ 

Vater:    „Das werden wir ja noch sehen. Anna ist schließlich auch meine   

                                 Tochter!“ 

Die Mutter bricht das Telefonat ab, indem sie den Hörer auflegt. 

Vater in Gedanken: Was bildet die sich denn ein! Der werde ich einheizen!  

 

3. Szene 

Die Mutter beim allgemeinen Sozialdienst: 

Mutter:   „Stellen sie sich vor, was mir meine Tochter erzählt hat! Ihr  

Vater hat sie sexuell missbraucht! Und jetzt steht das nächste  

Wochenende bevor! Da kann ich sie doch nicht hinlassen!“ 

ASD-Mitarbeiterin: „Einen Moment bitte. Können sie mir ihre Situation erst einmal  

genauer schildern?“ 

Mutter:   „Ich habe mich vor einem ¾ Jahr von meinem Mann getrennt.

    Wir hatten viele Auseinandersetzungen, aber wir haben uns  

bemüht, es Anna nicht so spüren zu lassen. Früher hat mein Ex-

Mann nicht viel mit Anna anfangen können, aber seit der Tren-

nung macht er viel mehr mit ihr. Das war auch für mich in Ord-

nung, bloß dass Anna danach oft so aggressiv zu mir war. Aber 

letztes Wochenende hat sie das zu mir gesagt. Was soll ich jetzt 

bloß tun?“ 
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ASD-Mitarbeiterin  

in Gedanken:  Oh Gott, da werde ich wohl wieder einige Supervisionsstunden  

aus eigener Tasche zahlen müssen. So eine aufgelöste Mutter 

und das Gespräch mit dem Vater steht mir noch bevor! Und da-

bei soll man dann neutral bleiben... 

 

4. Szene 

Als nächstes geht die Mutter mit Anna zur Polizei. Anna wartet mit ihrer Oma 

auf dem Flur, während die Kommissarin die Aussage der Mutter aufnimmt. Zu-

erst wird die Mutter über ihre Rechte belehrt. Danach erzählt sie recht wild und 

schließt mit der Aufforderung ab: 

Mutter:   „Sprechen sie doch bitte mit ihr. Ich hab sie mitgebracht. Sie  

sitzt draußen mit der Oma und wartet auf mich.“ 

Kommissarin:  „Wie gut spricht Ihre Tochter denn? Sie ist schließlich erst drei  

Jahre alt und kann sicherlich keine verwertbaren Aussagen ma-

chen. Gibt es denn andere Beweise wie Videos, Zeugen oder 

eindeutige Verletzungen? 

   In Gedanken: Mal wieder so ein hoffnungsloser Fall. Wir wollen   

                      ja ermitteln, aber bei den kleinen Kindern kommt meistens nichts  

                      dabei heraus.  

Na ja, immerhin ist der Fall jetzt aktenkundig. 

 

Mutter in Gedanken: Die will uns überhaupt nicht helfen. Die hat 

noch nicht mal mit der Anna gesprochen! 
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Nachdem die Polizei ermittelt und den Vater vernommen hat, geht der Fall an 

die  Staatsanwaltschaft.  

Der Staatsanwalt sieht sich die Akte zu Annas Fall durch: 

Staatsanwalt: „Damit kann ich nichts anfangen. Da werde ich keine Anklage 

erheben. Das Kind sagt sowieso vor Gericht nicht aus. Und wenn 

doch, dann würde das sowieso nicht für eine Verurteilung rei-

chen. Was soll man da unnütz Steuergelder zum Fenster hinaus 

werfen.“  

5. Szene 

Nach der Einstellung des Strafverfahrens durch den Staatsanwalt geht das 

Familiengerichtsverfahren weiter. Deshalb kümmert sich die Mitarbeiterin des 

ASD um den Fall. Sie spricht mit dem Vater. 

Vater:  „Ja, es stimmt. Irgendetwas ist mit Anna nicht in Ordnung. Das 

ist mir auch schon aufgefallen. Aber mit mir hat das nichts zu tun! 

Meine Ex-Frau bildet sich das alles nur ein! Ich liebe meine 

Tochter und habe mir auf jeden Fall nichts zu schulden kommen 

lassen. Die Kleine vermisst mich doch! Sie muss mich auf jeden 

Fall weiter besuchen wie bisher! Ich könnte mir sogar vorstellen, 

dass sie ganz bei mir wohnt. Meine Ex-Frau kommt nämlich nicht 

gut mit Anna zurecht. Außerdem hetzt sie  Anna gegen mich auf. 

Und jetzt versucht sie mich in die Pfanne zu hauen!“ 
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ASD-Mitarbeiterin 

in Gedanken:  Oh weh, wem soll ich jetzt glauben? Ich komme um eine Stel-

lungnahme für das Familiengericht nicht herum. Der Vater ist 

doch nett. Man kann wirklich gut mit ihm reden. Während die 

Mutter ziemlich hysterisch ist... 

6. Szene 

Die Mutter zieht jetzt einen Anwalt zu Rate. Dieser stellt beim Familiengericht 

den Antrag auf vorläufige Übertragung des Aufenthaltsbestimmungsrecht auf 

die Mutter und Aussetzen des Umgang mit dem Vater.  

Der Antrag kommt zum Familienrichter: 

Familienrichter: „ Ich bestell mir die Eltern ein. Es ist wirklich nervtötend, dass die 

Akten immer dicker und dicker werden aber nichts klarer. Auf-

grund der Einlassungen und der Aktenlage kann ich das nicht 

entscheiden. Die Eltern sollen Mediation machen und ich gebe 

ein psychologisches Gutachten in Auftrag. Den Umgang des Va-

ters mit dem Kind regle ich vorläufig als begleiteten Umgang. 

Wegen so eines Verdachtes entziehe ich dem Vater doch nicht 

völlig das Umgangsrecht! 

 Und wenn doch was dran ist…? Also vorstellen kann ich mir die 

Vorwürfe gegen den Vater nicht so recht! Was soll denn so ein 

Mann mit so einem kleinen Kind anfangen... 

 das wäre doch pervers!  

 



Theaterstück: ANNA UNTER DRUCK 
 

 14

 

7. Szene 

Die vom Familiengericht beauftragte psychologische Gutachterin 

soll zur Frage des Umgangrechtes des Vaters und des Kindeswohls 

Stellung nehmen: 

Gutachterin. „ Ich habe jetzt den Vater zweimal gesehen, einmal davon mit 

dem Kind. Die Mutter habe ich dreimal gesprochen und Anna 

auch. Ich muss sagen, der Vater macht einen freundlichen Ein-

druck und hat eine gute Beziehung zu seinem Kind. Die Mutter 

ist völlig uneinsichtig und verbohrt in dieser Sache. So kleine 

Kinder sind in ihrer Aussage einfach nicht zuverlässig und die 

Mutter macht auch wirklich keinen neutralen Eindruck. Es ist 

nicht auszuschließen, dass sie dem Kind bestimmte Aussagen 

suggeriert hat. 

Ich empfehle, dem Vater das Kind für jedes zweite Wochenende 

zu überlassen.“ 

 

8. Szene 

Der Rechtsanwalt gab der Mutter den Rat, sich an eine Beratungs-

stelle zu wenden. Daraufhin hat die Mutter Kontakt zu einer Bera-

tungsstelle aufgenommen und  der Beraterin ihre Lage geläutert: 

Beraterin:  „Ja, was sie da so erzählen klingt sehr danach, dass da was 

war. Ich habe ja auch mit Anna gesprochen, aber das sagt natür-

lich nicht sehr viel nach einem Treffen. Aber alles was sie be-
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schreiben glaube ich ihnen. Jetzt schauen wir mal, wie wir den 

Schutz von Anna hinkriegen. Aber ich sage ihnen gleich, dafür 

brauchen sie einen langen Atem. Und es ist auch ohne Erfolgs-

garantie. Nun, für nächste Woche haben wir ja schon einen Ter-

min ausgemacht.“ 

In Gedanken:  Manchmal wenn ich solche Fälle höre, da könnte  

ich ausflippen. Bei solchen Menschen würde ich 

am liebsten... 

 

Die Beraterin nimmt telefonisch Kontakt zu einer Kindertherapeutin auf, um 

Unterstützung für Anna zu suchen: 

Beraterin:  „Guten Tag, wir haben hier einen etwas unübersichtlichen Fall 

und bräuchten für das Kind therapeutische Unterstützung. Könn-

ten sie sich einmal das Mädchen ansehen?“ 

Therapeutin:   „Um was handelt es sich denn?“ 

Beraterin:  „Da besteht der Verdacht auf sexuellen Missbrauch durch den 

Vater. Das Kind ist drei Jahre alt.“ 

Therapeutin:  „Hm, wissen sie, ich bin im Moment durch einen Halswirbelsäu-

lenschaden sehr beeinträchtigt (was in Wirklichkeit nicht stimmt!). 

Ich glaube nicht, dass ich bei meinen knappen Kapazitäten et-

was anbieten kann.“ 

             In Gedanken: Oh nein, so einen Fall werde ich mir nicht auch  

noch aufhalsen - nichts als Ärger, unbezahlte Arbeit 

und Frust.  
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                                              Für die Kleine kann ich sowieso nichts ausrichten,  

                     schließlich gibt das Familiengericht nichts auf meine  

                                              Beurteilung. 

„Rufen sie doch besser bei der Koordinationsstelle der Kranken-

kassenvereinigung an! Auf Wiedersehen!“ 

Beraterin:   „Auf Wiedersehen.“ 

 

Schluss Szene: 

Vater und Mutter ziehen am Kind. Alle anderen stehen hilflos um sie herum. 

  

                                     Und was jetzt?!                 Und was jetzt?! 

                                                                                                               Und was jetzt?! 

       Und was jetzt?!                                                                                 

                                                                                                    Und was jetzt?! 

                Und was jetzt?!                                                                             

                                                                                                         Und was jetzt?! 

             Und was jetzt?!                                                                                        

                                                                                                               Und was jetzt?! 

 Und was jetzt?!                                                                    

                                                                                                   Und was jetzt?! 

             Und was jetzt?!      
1Und was jetzt?! 

                                     Und was jetzt?!                      Und was jetzt?! 

 

                                            
1 Bild aus: N. Schindler, K. Wieker, Tipps für Kinder „Ich zieh doch auch nicht aus!“   , Berlin 1995 
 Illustration von Katharina Wieker.               
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TEIL II 
 
 

Monika Bormann:                     
Täterstrategien und die Folgen für die Opfer 
Das Drama der jungen Kinder, die sexuell missbraucht werden 
 

 

Gliederung: 

Was geschieht eigentlich bei sexuellem Missbrauch? 

Ø Ein Erwachsener (oder Jugendlicher) will Sex mit einem Kind. 

Ø Er weiß genau, dass es sich um eine Straftat handelt. 

Ø Er ist von massiver sozialer Ächtung bedroht. 

Ø Er muss alles tun, damit der Missbrauch nicht entdeckt wird. 

 

     Geheimhaltungsstrategien 

Ø Die sexuelle Unwissenheit des Kindes ausnutzen. 

Ø Das Vertrauen und die Abhängigkeit des Kindes ausnutzen 

Ø Die fehlenden sprachlichen Fertigkeiten ausnutzen 

Ø Den öffentlichen Raum nutzen und scheinbare Mitwisser schaffen 

Ø Wahrnehmung verwirren 

Ø Drohen 

 

      Abwehr und Ohnmacht des Kindes 

Ø Abwehr wird ignoriert 

Ø Ohnmachtserleben ist unerträglich (Kontrollbedürfnis) 

Ø Maßnahmen zur Dissonanzreduktion, um dem eigenen Kontrollbedürfnis     

                entsprechen zu können 

o Abspaltung 

o Passende Weltinterpretation 

o Umdeutung  

Ø Ambivalenz 

 

 



Monika Bormann: Täterstrategien und die Folgen für die Opfer 
 

 18

     Traumatische Wahrnehmungsverzerrung 

Ø Zerstückelte Wahrnehmung 

Ø Keine sprachliche Verarbeitung 

 

      Verrat durch die Mutter 

Ø Auch die unwissende Mutter erscheint dem Kind unerreichbar 

Ø Das Kind fühlt sich ausgeliefert 

Ø Der Täter macht sich diese kindliche Interpretation zu Nutze und verstärkt sie  

            durch Worte und Taten 

 

     Folgen für das Kind 

 

    Hilfen für das Kind 

 

    Begutachtung 

 

 

 

Was geschieht eigentlich bei sexuellem Missbrauch? 
 

Ø Ein Erwachsener (oder Jugendlicher) will Sex mit einem Kind. 

 

Es beginnt damit, dass ein Erwachsener (oder Jugendlicher) Sex mit einem Kind will. 

Es spielt für dieses Thema keine Rolle, warum er oder sie das will, seien es pädo- 

sexuelle Neigungen, Wut auf die Ehefrau, Frust am Arbeitsplatz oder bei einer Abfuhr 

durch einen umworbenen Menschen oder was sonst immer an Motiven möglich ist. 

Er oder sie will sich mit Hilfe eines Kindes sexuell stimulieren oder/ und befriedigen. 

Männer und Frauen missbrauchen kleine Kinder sexuell. Da wir nach unserem heuti-

gen Kenntnisstand von 80% männlichen Tätern ausgehen müssen, werde ich im wei-

teren nur noch die männliche Form benutzen. Wenn ich es nicht ausdrücklich unter-

scheide, gelten die Aussagen genauso für Missbraucherinnen. 

 

Ø Er weiß genau, dass es sich um eine Straftat handelt.  

Ø Er ist von massiver sozialer Ächtung bedroht. 

 



Monika Bormann: Täterstrategien und die Folgen für die Opfer 
 

 19

Der Erwachsene will den sexuellen Kontakt und er weiß genau, dass es sich um eine 

Straftat handelt. Selbst Kinder, die im Kindergarten und in der Grundschule sexuelle 

Übergriffe machen, sorgen für Geheimhaltung, weil sie wissen, dass es sonst Ärger 

gibt. Jugendliche und Erwachsene wissen, dass die Entdeckung des Missbrauchs 

nicht nur von Gefängnis, sondern auch von massiver sozialer Ächtung bedroht ist. 

Und so liegt es auf der Hand, dass sie alles tun, um eine Entdeckung zu verhindern 

und darüber hinaus alles tun, um die Aussage oder das Opfer unglaubwürdig zu ma-

chen, wenn doch etwas herausgekommen ist. Das gilt für jede Form des sexuellen 

Missbrauchs, auch an älteren Kindern.  

 

Ø Er muss alles tun, damit der Missbrauch nicht entdeckt wird. 

Ø Sexueller Missbrauch ist immer ein Geheimnis. 

 

 

Geheimhaltungsstrategien 
 

Dem Erwachsenen ist immer klar, dass das Kind schweigen muss. Aber er muss es 

auch dem Kind klar machen. Wie er dabei vorgeht, hängt entscheidend von seiner 

Beziehung zum Kind und von der Reife des Kindes ab. Je vertrauter ihm das Kind ist, 

umso mehr kann er seine Kenntnisse aus dem Leben des Kindes einsetzen. Je 

fremder ihm das Kind ist, umso stärker muss er manipulieren oder auch Gewalt an-

wenden und drohen. Je jünger das Kind ist, umso mehr kann er die prinzipielle Be-

reitschaft des Kleinkindes zu vertrauen und seine sexuelle Unwissenheit ausnutzen. 

 

Ø Die sexuelle Unwissenheit des Kindes ausnutzen. 

 

Das Besondere bei Kleinkindern ist, dass diese ja keine Idee von Sexualität haben. 

Folglich haben sie kein Vorwissen, an das sie mit ihren Situationsdeutungen anknüp-

fen können. Der Erwachsene kann ihre Wahrnehmung und Interpretation leicht steu-

ern. Er findet Worte für das, was sie tun. Er sagt ihnen, was schön und was nicht 

schön ist. Er erklärt ihnen, was normal ist und was alle machen. 

 

Ø Das Vertrauen und die Abhängigkeit des Kindes ausnutzen 
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Kinder leben in absoluter Abhängigkeit von der Fürsorge Erwachsener und haben 

dementsprechend eine starke Neigung, Erwachsenen zu vertrauen. Kinder, die be-

hütet groß werden, wissen, dass Erwachsene, vor allem die Eltern, ihnen Nahrung 

geben, sie streicheln und liebkosen, sie trösten bei Kummer und pflegen bei Krank-

heit, mit ihnen spielen, sie knuddeln, Lieder singen, Geschichten erzählen oder vor-

lesen und manchmal (oder öfter) sie anschreien und bestrafen. Alle kleinen Kinder 

kennen bereits Strafen, angefangen von böse gucken und laut werden bis hin zu 

Verboten, Kontaktabbrüchen und Schlägen. Das bedeutet, dass auch kleine Kinder 

schon wissen, dass Erwachsene nicht immer nur nett sind, sondern auch etwas er-

warten, fordern und böse werden, wenn es nicht geschieht. Und sie wissen, dass sie 

sich letztlich nach den Erwachsenen richten müssen. Auch die angeblich ungehor-

samen und schwierigen Kinder halten einen Rahmen ein, in dem sie trotzdem weiter 

versorgt werden. Das ist für sie überlebensnotwendig. Je jünger das Kind ist, umso 

abhängiger und prinzipiell vertrauensvoller ist es. 

 

Ø Die fehlenden sprachlichen Fertigkeiten ausnutzen 

 

Eine dritte Besonderheit ist, dass sie Sprache erst erlernen. Und alle lernen die 

Sprache von den sie umgebenden Erwachsenen. Für unseren Zusammenhang ist 

wichtig, dass sie auch die Wortbedeutung nur auf diesem Weg lernen. Die umgeben-

den Erwachsenen bestimmen, ob das Kleinkind Wau-Wau, Fifi oder Hund zum Hund 

sagt. Und entsprechend lernt das Kind auch die Worte für die Geschlechtsteile, wenn 

es sie überhaupt lernt. Viele Mädchen lernen z.B. Popo für alles, was da unten ist, 

d.h. sowohl für den Hintern als auch für die Scheide. Man muss nachfragen, um her-

aus zu bekommen, wo der Schmerz zugefügt wurde. Und bei „Wehtun am Popo“ 

liegt ein Klatsch auf den Hintern erst mal näher an unseren Vorstellungen als Mani-

pulieren an der Scheide.  

 

Nun gibt das Wort „Popo“ ja wenigstens die ungefähre Richtung an. Nur Wehtun ist 

im Ursprung kein sexuelles Wort, erfordert beim Erwachsenen also einen Gedanken-

sprung, um auf die richtige Spur zu kommen. TäterInnen machen sich diesen Sach-

verhalt gern zu Nutze, indem sie Worte einführen, die aus einem ganz anderen Hin-

tergrund kommen. Ein Täter z.B. benannte Penis in die Scheide einführen als Tre-

cker in die Garage fahren. Wenn nun das Kind irgendwo vom Trecker und einer Ga-
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rage erzählt, ist es höchst unwahrscheinlich, dass ein Erwachsener an sexuellen 

Missbrauch denkt. Ein anderer Mann nannte seine Ejakulation auf den Kopf des Kin-

des eine erfrischende Dusche. Wenn das Kind erzählt, dass der Papa es geduscht 

hat, wird sich die Mutter höchstens über den Zeitpunkt des Duschens wundern, aber 

sicher nicht an eine Ejakulation denken. Und die Kinder haben keinen Anlass zu 

glauben, dass sie falsche Worte gelernt haben. Sie erzählen also einen Sachverhalt, 

und da alle Erwachsenen das so hinnehmen, müssen sie denken, dass alles in Ord-

nung ist. Es lohnt sich nicht, darüber zu reden. Also schweigen sie. 

 

Eine weitere Erschwernis für die Verständigung der Kinder ist, dass gerade für den 

Intimbereich eine unglaubliche Variabilität an familieninternen Wörtern besteht. So 

erinnere ich mich an eine Kollegin, die im Anamnesegespräch große Probleme hatte, 

das Anliegen der Mutter zu verstehen, weil diese beklagte, dass ihr Sohn dauernd 

mit seinem Fifi spiele und die Kollegin sich fragte, warum der Junge nicht mit dem 

Hund spielen solle. Das für mich fremdeste Wort war bislang Brumsums für Scheide. 

Wenn dieses Kind etwas erzählt, haben nur Familienmitglieder eine Chance, zu ver-

stehen, wovon es redet. Eine Erzieherin im Kindergarten z.B. hat keine Möglichkeit, 

die Aussagen dieses Kindes spontan zu verstehen. Nur wenn sie stutzt und nach-

fragt, kann sie die Aussage verstehen. 

 

Beim sexuellen Missbrauch von Kleinkindern haben Täter ohnehin den Vorteil, dass 

die Kinder sich noch nicht so klar ausdrücken, sprunghaft und assoziativ erzählen, 

häufig keine Worte für die Geschlechtsteile haben und sowieso keine Idee von Se-

xualität. Sie bauen diese Vorteile zusätzlich gezielt aus durch das Einführen von irre-

leitenden Vokabeln oder den Einbau der sexuellen Misshandlung in eine Geschichte. 

Beides führt dazu, dass die Erzählung des Kindes nicht verstanden wird. So muss 

das Kind gar nicht zum Schweigen gebracht werden und man umgeht das Problem, 

dass kleine Kinder dazu neigen, alles zu erzählen, an was sie gerade denken. 

 

Ø Den öffentlichen Raum nutzen und scheinbare MitwisserInnen schaffen 

 

Andere Missbraucher verlegen zumindest einen Teil der Übergriffe in den öffentli-

chen Raum und achten darauf, dass die Kinder dabei keine Schmerzen haben. So 

manipulierte ein Erzieher auf dem Bauteppich am Penis eines Vierjährigen indem er 
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die Hand in seine Latzhose steckte. Wäre eine Kollegin aufmerksam geworden, hätte 

er nur so tun müssen, als ziehe er dem Kind den Pullover gerade. Die Erzieherin hät-

te sich vermutlich nichts dabei gedacht. Für den Jungen war die Handlung aber öf-

fentlich und somit von allen akzeptiert. Das Schlimmste neben dem unangenehmen 

Fummeln war dabei für ihn, dass er auf dem Schoß des Erziehers sitzen bleiben 

musste und nicht mit den anderen Kindern spielen konnte. Nur durch die Nachfrage 

der Mutter, warum er denn bei einem Spiel, das er so gerne spielte, nicht mitgemacht 

hätte, hat er überhaupt einen Grund gesehen, davon zu berichten. Schließlich kommt 

es ja dauernd vor, dass Erwachsene Spiele von Kindern stören, unterbrechen und 

verhindern. Das ist für Kinder so alltäglich, dass sie keinen Grund sehen, davon zu 

erzählen. 

 

Das ist das Drama der Kleinkinder: Sie können die Bedeutung des Geschehens nicht 

einordnen und wissen nicht, was wichtig zu erzählen wäre. Ein Sprechanlass ist zu-

fällig und findet daher meistens bei der vertrautesten Bezugsperson statt, der Mutter. 

Diese wird, wenn sie reagiert, aber häufig als hysterisch, übertrieben und wenig 

glaubhaft wahrgenommen. Die Kinder haben u.U. ein Vokabular, das die tatsächliche 

Handlung nicht nachvollziehbar macht. Sie beziehen sich auf Details, die für die 

Straftat irrelevant sind, aber für das Kind zentral waren (z.B. das Nicht-Mitspielen-

Können). Und sie können nie verstehen, dass sie einen Sachverhalt mehrfach ver-

schiedenen Personen erzählen sollen. Eine Vierjährige wollte mich unbedingt zur 

richterlichen Vernehmung mitnehmen, damit ich dem Richter erzählte, was sie mir 

gesagt hatte. Leider bis zuletzt war es unmöglich, ihr verstehbar zu machen, dass sie 

selbst noch einmal über all das reden sollte, was sie schon als ausgesprochen pein-

lich erlebt hatte. 

 
Ø Wahrnehmung verwirren 

 

Ein ganz wesentliches Element beim Missbrauch von kleinen Kindern ist es, ihre 

Wahrnehmung zu verwirren. Viele sagen nämlich spontan, wenn ihnen etwas nicht 

gefällt. An dieser Stelle regieren Täter oft mit Hinweisen wie: „Ich sehe doch, dass dir 

das gefällt.“ „Alle Mädchen (Frauen, Jungen) mögen das gern.“ „Warte nur, gleich 

wird es schön.“ Kinder kennen solche Situationen. „Zieh dir was an, du frierst doch“ 

heißt für das Kind, dass es sich etwas anziehen muss, auch wenn es nichts davon 

merkt, dass es friert. „Da ist nichts. Stell dich nicht an!“ heißt für das Kind, dass es 



Monika Bormann: Täterstrategien und die Folgen für die Opfer 
 

 23

keinen Schmerz empfinden darf, auch wenn es weh tut. Kinder werden damit groß, 

dass Erwachsene, vor allem Mütter, besser wissen, was sie fühlen als sie selbst. Von 

daher braucht der Täter nur dieses Muster aufzugreifen und die Kinder verlernen zu 

fühlen. Sie wissen hinterher nicht mehr, was schön war und was eklig. 

 

Zur Wahrnehmungsverwirrung gehört es auch, ihnen die Verantwortung für das zu 

geben, was der Täter/ die Täterin mit ihnen macht. Sehr früh werden sie aktiv in den 

Missbrauch eingebunden. Sie müssen selber Handlungen durchführen oder der Tä-

ter bittet sie um einen Gefallen oder um Erlaubnis. Für das Kind entsteht immer mehr 

das Gefühl, selbst Verursacher der Handlungen zu sein. Diesen Effekt kann der Tä-

ter noch steigern durch Zuschreibungen wie „Ich mache das nur, weil du so schön.... 

bist“ oder „Das ist eine Strafe für....“. Da das Kind die realen Zusammenhänge nicht 

kennt, muss es diese Erklärungen glauben, vor allem, da es gerne verstehen will, 

was geschieht. Je mehr es sich verantwortlich und damit schuldig fühlt, um so weni-

ger kann es reden. 

 

Ø Drohen 

 

Wenn die ganz normalen Verstrickungen nicht mehr ausreichen, können TäterInnen 

auch noch drohen. Das reicht von der Drohung, dass dem Kind sowieso niemand 

glauben wird über die Drohung, dass die Mutter krank wird oder stirbt, der Täter ins 

Gefängnis kommt, das Kind ins Heim oder auch Kindergefängnis bis hin zu Gewalt-

androhungen gegen das Kind selbst, die Mutter oder andere wichtige Personen oder 

das Haustier. Mit diesen Drohungen kann man jedes Kind zum Schweigen bringen. 

 

 
Abwehr und Ohnmacht des Kindes 
 

Ø Abwehr wird ignoriert 

Ø Ohnmachtserleben ist unerträglich (Kontrollbedürfnis) 

 

Und damit kommen wir eine Ebene tiefer. Bis jetzt habe ich mich ja sehr stark auf der 

reinen Entwicklungsebene der Kinder bewegt und ihrer fehlenden Fähigkeit, sexuel-

len Missbrauch zu identifizieren und angemessen beschreiben zu können. Dazu ge-

hört auch, dass sie keine Idee davon haben, wann sie eine Handlung von Erwachse-
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nen abwehren sollen. Sie wehren ab, was ihnen weh tut oder unangenehm ist. Häu-

fig wehren sie auch die Missbrauchshandlungen ab, was der Missbraucher jedoch 

mit den oben beschriebenen Aussagen und Handlungsweisen ignoriert. Aber auch 

sonst kennen sie genügend Situationen, in denen sie keine Chance haben, Einfluss 

zu nehmen: wenn die Eltern strafen, bei ärztlichen Untersuchungen und Eingriffen, 

oder bei dem Herzensschmerz, wenn sie im Supermarkt permanent an überfüllten 

Süßigkeitsregalen vorbei müssen ohne etwas mitnehmen zu dürfen. Selbst wenn der 

sexuelle Missbrauch schmerzhaft durchgeführt wird, ist das für das Kind u.U. ein 

Ohnmachtserleben unter vielen. Aber ein Ohnmachtserleben ist es. Kleine Kinder 

sind wie Erwachsene sehr darum bemüht, Kontrolle über ihre Welt zu bekommen. 

Besonders beeindrucken mich immer die „zwanghaften“ Vierjährigen, die keinen 

Bruch einer Regel, die sie glauben erkannt zu haben, tolerieren können. Da gibt es 

Familiendramen beim Frühstück, wenn Vater von der Leberwurst isst, die sonst nur 

Mutter isst. Oder das Kind gerät in einen Tobsuchtsanfall, wenn Mutter erst den rech-

ten Schuh zumacht, obwohl sie sonst immer beim linken beginnt. 

 

Alle Menschen versuchen, die Welt verstehbar und kontrollierbar zu machen. Kleine 

Kinder tun das im Rahmen ihrer kognitiven und motorischen Fähigkeiten auch. Er-

wachsene machen ihnen da dauernd einen Strich durch die Rechnung, weil sie letzt-

lich bestimmen, wie der Alltag des Kindes verläuft. Und dabei bestimmen sie ange-

nehme und unangenehme Dinge und auch Situationen, die erst blöd sind und dann 

schön werden oder umgekehrt. Neben dem Versuch, eigene Kontrolle über die Welt 

zu bekommen, sind Kinder daher mit allen Fasern darauf ausgerichtet, zu verstehen, 

was die Erwachsenen gerade von ihnen wollen. Und sie hoffen, dass das, was gera-

de unangenehm ist, doch noch schön wird. 

 

Ø Maßnahmen zur Dissonanzreduktion, um dem eigenen Kontrollbedürfnis  

      entsprechen zu können 

o Abspaltung (Dissoziation) 

o Passende Weltinterpretation 

o Umdeutung 

 

Da Kleinkinder in der Regel nur von Vertrauenspersonen versorgt werden, ist davon 

auszugehen, dass sie mit dem Missbraucher zuvor schon vielfältige auch positive 
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Erfahrungen gemacht haben. Wenn der Missbraucher insgesamt immer nur bedroh-

lich ist, werden sie sich dagegen wehren, mit ihm allein zu sein. Wenn ihr Widerstand 

ignoriert wird, ergeben sie sich in ihr Schicksal und warten darauf, bis die Situation 

wieder vorbei ist. Sie werden im Rahmen ihrer Möglichkeiten Vermeidungsverhalten 

versuchen, aber je weniger Steuerungsmöglichkeiten sie haben, um so mehr halten 

sie aus, dissoziieren, und gehen beim Situationswechsel voller Erleichterung in die 

endlich bessere Situation. Außerdem müssen sie glauben, dass die übrigen Erwach-

senen den Missbrauch gut heißen. Schließlich geben sie das Kind trotz seines hefti-

gen Widerstandes immer wieder zum Täter. 

 

Häufiger aber kennen sie mit dem Missbraucher beides, schöne und schreckliche 

Situationen. Und sie wissen, dass sie wenige Steuerungsmöglichkeiten haben. Also 

lernen sie, die Erwachsenen sehr genau zu beobachten, um rechtzeitig herauszufin-

den, was diese als Nächstes tun werden. In dieser Phase vor der erwarteten Hand-

lung versuchen sie einzugreifen, abzulenken, sich zu verstecken, ihn umzustimmen 

u. ä. mehr. Wenn sie damit keinen Erfolg haben, leisten einige auch während der 

Handlung noch Widerstand indem sie „nein“ sagen, die Hand wegschieben, sich 

selbst wegdrehen, aber sie haben keine Chance. Der Erwachsene überredet sie 

(„Das machen alle Väter mit ihren Kinder“, „Alle Frauen finden das schön“....) setzt 

sich mit seiner körperlichen Überlegenheit über den Widerstand der Kinder hinweg 

oder gibt der Handlung eine Funktion, z.B. als Strafe, als besonderes Spiel, beson-

dere Auszeichnung o. ä.. In keinem Fall hat das Kind eine ernsthafte Chance auf er-

folgreichen Widerstand. So ergeben sich die meisten Kinder irgendwann und dissozi-

ieren. Wenn der Missbraucher dann wieder kindgemäß freundlich wird, beziehen sie 

sich ganz erleichtert auf seine freundliche Seite und spalten die andere Erfahrung ab. 

Sie wird unwirklich bis zum nächsten Mal. Folglich wird es auch nur zufällige Anlässe 

geben, über das Geschehene zu reden. 

 

Viele Kinder wissen, dass Eltern und andere Erwachsene nicht wirklich vorhersehbar 

sind. Ganz besonders gilt das für Kinder, die misshandelt oder sexuell missbraucht 

werden. Zwar wird die Misshandlung meist irgendwie begründet und damit scheinbar 

sinnvoll. Und Kinder glauben diese Begründung und übernehmen sie häufig für ihr 

Weltverständnis (viele geprügelte Kinder betonen, dass sie die Schläge verdient hät-

ten), weil sie damit scheinbar wieder mehr Kontrolle und Wissen haben. Aber die 
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grundsätzliche Erfahrung ist, dass Erwachsene unberechenbar sind und dass man 

ihnen nicht trauen kann. Und das bezieht sich sowohl auf den Täter als auch auf die 

Mutter, die zumindest vom Kind aus betrachtet das Kind immer wieder ausliefert. 

Kinder machen beim sexuellen Missbrauch massiv zerstörerische Erfahrungen - die 

der Ohnmacht, des Ausgeliefertseins und die des Vertrauensbruchs. Wenn der Miss-

brauch durch die Eltern stattfindet, wird das grundsätzliche Vertrauen in die Welt und 

in die Menschen zerstört, von denen das Kind und die Gesellschaft hoffen, dass sie 

gut für das Kind sorgen. Welchen Grund hat ein Kind, später anderen Menschen zu 

vertrauen? Gott sei Dank versuchen es Kinder trotzdem immer wieder. 

 

Dazu kommt noch, dass die Realitätswahrnehmung stark verzerrt wird. Das negative 

Erleben des Kindes wird ignoriert oder umgedeutet, so dass das Kind lernt, dass es 

seinen eigenen Gefühlen nicht trauen kann (vgl. oben). Es lernt, einen kriminellen 

Sachverhalt für normal und erstrebenswert anzusehen. Es lernt u. U. falsche Voka-

beln und falsche Zusammenhänge. Viele Kinder begreifen erst beim Sexualkundeun-

terricht im dritten Schuljahr, was mit ihnen gemacht wurde und geraten dann in eine 

tiefe Krise. Und einmal so betrogen worden zu sein bedeutet wieder, dass man Men-

schen nicht vertrauen kann. Aber ein kleines Kind ist und bleibt abhängig von seinen 

Eltern oder anderen Erwachsenen und so wird es immer wieder versuchen, nur ihre 

guten Seiten zu sehen und ihnen zu vertrauen. Und es wird alles verdrängen oder 

auch verleugnen, was dieses brüchige Vertrauen zerstören kann. Lieber wird es die 

genannten Begründungen als sinnvoll erachten und glauben als die Eltern als „Mons-

ter“ zu sehen. 

 

Ø Ambivalenz 

 

Aber da das Kind nicht umhin kann, beide Seiten zumindest immer mal wieder wahr-

zunehmen, bleibt es hin und her gerissen zwischen allen Gefühlen. Dieses ständige 

Schanken zwischen Glauben und Misstrauen, Sehnsucht und Wut, Angst und Hoff-

nung machen es dem Kind schwer, klare Positionen im Leben zu finden. Ambivalenz 

ist eine der zentralen Folgen der sexuellen Gewalt, die sich in der Regel bis ins Hel-

ferInnennetz fortsetzt. 
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Traumatische Wahrnehmungsverzerrung 
 

Ø Zerstückelte Wahrnehmung 

Ø Keine sprachliche Verarbeitung 

Die neue Forschung in der Hirnphysiologie hat beeindruckend aufgezeigt, wir sich die 

neuronale Verarbeitung verändert unter traumatischem Stress. Dadurch, dass die 

Organisationszentren des Gehirns blockiert werden, gibt es keine sprachliche Verar-

beitung des Geschehenen und auch keine chronologische Speicherung. Dadurch 

werden Aussagen, wie wir sie in Gerichtsverfahren brauchen, deutlich erschwert oder 

sogar unmöglich gemacht. Die Information ist im Gehirn verstreut gespeichert und 

darum oft nicht zusammenhängend abrufbar. Das gilt für alle Alterstufen. 

 

 

Verrat durch die Mutter 

Ich möchte noch auf den Unterschied zwischen der Beziehung zum Missbraucher 

und der zum nicht missbrauchenden Elternteil eingehen. Dabei geht es mir vor allem 

um die Situation, wenn die Mutter wirklich nichts gemerkt hat. Für ein sehr junges 

Kind ist das nämlich nicht wirklich denkbar (genau so wenig wie für die Gesellschaft). 

Mütter merken schließlich alles: das heimliche Fernsehen, wenn man gelogen hat, 

wenn man traurig ist oder sich freut. Wieso merken sie den Missbrauch nicht? Auf 

der Erwachsenenebene muss ich sagen, dass es gar nicht so schwer ist, Mütter zu 

hintergehen und auch während eines „intakten“ Familienlebens die eigenen Kinder 

sexuell zu missbrauchen. Täter verwenden sehr viel Energie darauf, die Wahrneh-

mung der Mutter zu vernebeln und ihr Misstrauen sofort zu entkräften. Ich habe mich 

damit im Rahmen eines DGVT-Kongresses intensiver auseinandergesetzt und ver-

weise daher an dieser Stelle nur auf die Veröffentlichung in der VPP. 

 

Ø Auch die unwissende Mutter erscheint dem Kind unerreichbar 

 

Aus der Kinderperspektive sieht das aber ganz anders aus. Häufig ist die Mutter e-

motional nicht gut ansprechbar für das Kind oder der Täter tut viel, um den vorher 

guten Kontakt zu zerstören. Das Kind erlebt also eine wenig oder gar nicht interes-

sierte Mutter. Manchmal fällt sie durch Krankheit oder Sucht aus. Manchmal er-

scheint sie psychisch nicht belastbar oder das Kind erlebt immer wieder, wie der Va-
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ter die Mutter schlägt oder beschimpft und diese nicht in der Lage ist, sich zu schüt-

zen. Oder sie ist sehr mit anderen Familienmitgliedern beschäftigt (problematische 

Geschwister, kranke Eltern o. ä.). Egal aus welchem Grund, sie ist nicht so für das 

Kind da, dass dieses ihr Hilfe gegen den sexuellen Missbrauch zutraut. 

 

Ø Das Kind fühlt sich ausgeliefert 

 

Gleichzeitig gibt es die Erfahrung, dass Mutter eben doch viele Geheimnisse errät, es 

gibt die halb öffentlichen Situationen und es gibt den gesellschaftlichen Glauben an 

die Allmacht der Mutter, den das Kind ja noch viel intensiver glaubt. D.h., die Mutter 

muss etwas wissen. Sie opfert das Kind, sie verrät das Kind, sie will den Missbrauch 

auch. So ähnlich müssen Kinder denken. So erzählte eine junge Frau, dass der Va-

ter sie immer dann missbraucht hatte, wenn die Mutter ihm den Sex verweigert hat. 

Kein Wunder, dass sie die Mutter hasste und sich geopfert fühlte. Ein Mädchen er-

zählte, dass die Mutter einmal ins Zimmer kam, als der missbrauchende Bruder sich 

gerade die Hose zumachte. Für das Mädchen war die Situation eindeutig. Die Mutter 

hätte aber die Möglichkeit von sexuellen Handlungen unter Geschwistern denken 

müssen, um beim Schließen der Hose eine Vergewaltigung überhaupt in Betracht zu 

ziehen. So war die Mutter in einer für sie völlig neutralen Situation, während das 

Mädchen mal wieder erlebte, dass der Bruder sich alles erlauben durfte, während sie 

selbst immer den Ärger bekam. Das war eine häufige Erfahrung für dieses Mädchen. 

Von da an war sie sich recht sicher, dass die Mutter den Missbrauch wusste und dul-

dete. 

 

Ø Der Täter macht sich diese kindliche Interpretation zu Nutze und verstärkt 

sie durch Worte und Taten 

 

Für die psychische Wirkung ist es völlig gleichgültig, ob die Interpretation der Opfer 

der Realität entspricht. Sie können dem Vater nicht vertrauen, weil sie nie wissen, 

wann die sexuellen Handlungen wieder losgehen. Und sie können der Mutter nicht 

vertrauen, weil diese offenbar kein Interesse daran hat, sie zu schützen. Und der Va-

ter bemüht sich, dieses Bild durch seine Worte zu verstärken oder Situationen ent-

sprechend zu gestalten. 
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Ganz furchtbar wird es für die Kinder, wenn die Mutter später ihren Berichten wirklich 

nicht glaubt und sich so tatsächlich auf die Seite des Täters stellt. Die Steigerung 

dieser Variante ist der ständige Wechsel der Mutter vom Nicht-Glauben zum Angriff 

gegen die Tochter, diese hätte den Vater verführt und ihn so der Mutter weggenom-

men. Übrigens wirkt es sich ähnlich aus, wenn die Mutter dem Kind glaubt und ver-

spricht, es zu beschützen, und die rechtliche Situation ihr das dann unmöglich macht, 

weil der Vater z.B. Besuchsrecht behält. Das wiederum verstehen vor allem kleine 

Kinder nicht. So können rechtliche Bedingungen dafür sorgen, dass Kinder ihren 

Müttern nicht vertrauen können und sich von ihnen verraten fühlen. 

 

Das Kind erlebt also bei innerfamiliärem Missbrauch in der Regel den doppelten Ver-

rat, auch wenn die Mutter dabei nach unseren Erfahrungen häufig keine Chance hat-

te zu begreifen, was da geschah. Wenn es diese Wahrnehmung wirklich an sich her-

anlassen würde, wäre es verloren. Also muss es eigene Wahrnehmungen abspalten, 

uminterpretieren und sich an alle guten Erfahrungen mit den Eltern klammern, um 

nicht unterzugehen. Es identifiziert sich - wie auch Geiseln das tun - mit dem Täter, 

um so indirekt Einfluss auf die Situation zu bekommen. Viele Kinder sehen sich lieber 

selber als böse, als dass sie Mutter oder Vater so sehen wollen. Es ist ein Zeichen 

von psychischer Gesundheit, wenn Kinder beschreiben können, dass Eltern mal nett 

und liebevoll und mal gemein und ungerecht sind. Missbrauchte Kinder können sich 

diesen Luxus oft nicht leisten, weil sie dann sehen müssten, wie böse ihre „Eltern“ 

(eigentlich ja nur der Täter) sind. Sie brauchen aber gute Eltern. Also spalten sie die 

bedrohlichen Erfahrungen ab. 

 

Folgen für das Kind 
 

Ø Verwirrung der Wahrnehmung 

Ø Zerstörung der inneren Sicherheit 

Ø Zerstörung des Vertrauens in andere Menschen 

Ø Nur 15,7% der Kinder weisen in der Akutphase keine psychiatrischen Auffälligkei 

           ten auf (Fegert) 

Ø 44% haben auch nach 1,5 Jahren noch deutliche Symptome (Fegert) 

Ø die „odds-Rate“ liegt bei 12 (Fergusson), d.h. das Risiko, psychiatrisch zu erkran 

           ken, liegt 12 mal so hoch wie bei nicht missbrauchten Kindern 
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Hilfen für das Kind 

Ø Stabilisierung der Mutter!!!!! (Einzige untersuchungsübergreifend wirksame Hilfe) 

Ø Verbesserung der Rahmenbedingungen!!!! (Ähnlich wichtig) 

Ø Eindeutige Position zur Tat (Strafanzeige?!) 

Ø Akzeptanz der Ambivalenz 

Ø Bestätigung der eigenen Wahrnehmung 

Ø Unterstützung bei Angst, Wut, Sehnsucht und anderen Gefühlen 

 

 

Schwierigkeiten für die Begutachtung 

Ø Die Kinder ertragen keine Zweifel (wegen der häufigen Drohung „Dir glaubt  

           sowieso niemand“) 

Ø Die Unfähigkeit der kleinen Kinder, gutachtenangemessen auszusagen 

Ø Das Problem der traumatischen Wahrnehmungsverzerrung 

Ø Das Problem der verzerrten Weltsicht 

Ø Ihre Angst, Fehler zu machen 

Ø Ihre Panik, wenn sie die Angst der Mutter erleben 

Ø Die Infragestellung der neuen Familienstruktur bei Trennung, wenn Kontakt mit  

           dem Vater zu Gutachtenzwecken hergestellt wird 
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Verena Bartels:               

Im Zweifel für das Kind – Interventions- und Kooperationsmöglich-

keiten bei Verdacht auf sexuelle Gewalt 

 

Jennys (5 Jahre; Name geändert) Verhalten nach dem sonntäglichen Umgang mit 

dem getrennt lebenden Vater sei sehr merkwürdig, sagt die Mutter. Sie gehe sofort 

auf die Toilette und anschließend unter die Dusche. Die Mutter dürfe nicht ins Bade-

zimmer und auf Fragen antworte Jenny nicht. Am letzten Sonntag sei ihr der Kragen 

geplatzt, und sie habe Jenny angefahren, weil die kein Vertrauen zu ihr habe. Jenny 

habe fürchterlich angefangen zu weinen und habe gesagt, dass da immer Pipi in die 

Hose gehe und sie sich deshalb Klopapier in die Hose tue. Sie habe ein feuchtes 

Höschen in die Wäsche getan mit klebrigem weißem Zeug.  

Manchmal bringe sie Unterwäsche vom Besuch beim Vater mit, wie z. B. Bustier und 

Slip.  

Da das Kind sich ihr gegenüber immer merkwürdiger verhielt, wenn sie vom Umgang 

zurückgebracht wurde, Schlafstörungen und nächtliche Alpträume gehabt habe, sei 

ihr der fürchterliche Verdacht gekommen, dass der Vater Jenny sexuell missbrauche. 

 

Einer Freundin habe sie sich anvertraut, und die habe ihr geraten, zur Polizei zu ge-

hen. Dort habe man ihr gesagt, dass sie das Höschen von Jenny bringen solle, um 

es kriminaltechnisch zu untersuchen. Darüber hinaus solle sie das Kind nicht mehr 

zum Vater lassen und sich an eine Psychologische Beratungsstelle wenden, um sich 

beraten zu lassen.  

Was die Mutter nicht wusste war, dass ihr Gespräch bei der Kripo einer Anzeige 

gleich kam, die ein Ermittlungsverfahren in Gang setzt, da sexuelle Gewalt gegen 

Kinder ein so genanntes Offizialdelikt darstellt, das von Rechts wegen verfolgt wer-

den muss.  

Die Polizei informierte das Jugendamt, das Vater und Mutter zu einem Gespräch we-

gen des Umgangs einlud. Da die Mutter den Umgang verweigerte, stellte der Vater 

einen Eilantrag beim Familiengericht, um den Umgang zu erzwingen mit der Begrün-

dung, der gegen ihn erhobene Vorwurf sei völlig aus der Luft gegriffen.  
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Das Familiengericht setzte eine Umgangspflegerin ein und verwies Mutter und Vater 

an eine Beratungsstelle vor Ort, um eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten. Gleich-

zeitig ordnete das Familiengericht Umgang zwischen Kind und Vater an, der von der 

Umgangspflegerin begleitet werden sollte. Da die Mutter sich gegen diese Entschei-

dung wehrte, wurde ihr ein Bußgeld angedroht. 

 

Die nun folgenden Übergaben seien aus Sicht der Mutter traumatisch gewesen. Das 

Kind habe geschrieen und sich an sie geklammert, die Umgangspflegerin habe Jen-

ny dann ziemlich unsanft an die Hand genommen und sie zum Vater geführt, wobei 

sie der Mutter versichert habe, sie würde während der ganzen Besuchszeit, an der 

auch die Freundin des Vaters teilnahm, dabei bleiben.  

 

Seitens des Familiengerichts wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben, wobei der 

Auftrag nur vage formuliert war, so dass der Gutachter sich seine Fragestelllungen 

selbst formulierte. Er machte daraus ein „psychologisches Sachverständigengutach-

ten zur Regelung der elterlichen Sorge und des Umgangsrechts mit dem getrennt 

lebenden Vater“.  

 

Das Gutachten kam zu folgenden Ergebnissen: 

Die Mutter habe eine dependente Problematik mit deutlicher Ich-Schwäche. Ihr 

schlägt der Gutachter vor, zur Bewältigung ihrer massiven intrapsychischen Eigen-

problematik professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Den Vater beschreibt er als ernst und zurückhaltend. Im Gespräch imponierten aus-

geprägte Simulations- und Dyssimulationstendenzen sowie eine Neigung zur sog. 

externalen Kausalattribuierung. Andererseits habe er ein echtes und dringliches Inte-

resse am Kind.  

Über das Kind Jenny schreibt er: In der Vater-Kind-Konfrontation hätten sich weder 

Symptome noch Micro-Symptome für das Vorliegen echter Angstbindung gezeigt. 

Daher sei sexueller Missbrauch äußerst unwahrscheinlich. Beim Kind bestehe latent 

ein hoher Bedarf an Interaktion mit dem Vater. Mit Hilfe der Entwicklungsskalen von 

Kiphard habe er Entwicklungsverzögerungen festgestellt.  

Empfehlung des Gutachters: 

Übertragung der elterlichen Sorge auf die Mutter und begleiteter Umgang mit dem 

Vater zehnmal 3 Std. wöchentlich, anschließend Umgang 14tägig einen ganzen Tag. 
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Das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt, da ein hinreichender Tatverdacht gegen 

den Beschuldigten nicht begründet werden könne. Jenny habe in der polizeilichen 

Anhörung in keiner Weise geäußert, dass sie vom Vater sexuell missbraucht werde.  

 

Zur weiteren Begründung: 

Im Rahmen der äußeren gynäkologischen Untersuchung hätten weder lebende noch 

tote Spermien gefunden werden können. Bei dem in dem Höschen von Jenny fest-

gestellten Spurenmaterial handele es sich nicht um Sperma. Ein beim Kriminaltech-

nischen Institut des LKA durchgeführter Sperma-Vortest habe zwar zu einer positiven 

Reaktion geführt, bei den darauf folgenden Untersuchungen musste das Spurenma-

terial als Sperma ausgeschlossen werden. Es könne sich um eine Art infektiöser 

Ausfluss gehandelt haben.  

 

Aufgrund der Ergebnisse des Gutachtens und der Einstellung des Ermittlungsverfah-

rens ordnete der Familienrichter nunmehr die von dem Gutachter vorgeschlagene 

Regelung an, nämlich den begleiteten Umgang zehnmal drei Stunden wöchentlich. 

Die zuständige Bezirkssozialarbeiterin des Jugendamtes schloss sich dieser Anord-

nung an, zumal sie der Ansicht war, dass ein so netter Mann auf gar keinen Fall sein 

Kind sexuell missbrauche. 

 

Aus fachlicher Sicht wurden hier eklatante Fehler gemacht. Zum einen seitens des 

Gutachters, der weder die ihm zur Diagnostik zur Verfügung stehenden Methoden 

anwandte, noch eine wissenschaftliche Hypothesenprüfung vorgenommen hatte. 

Seitens des Jugendamtes insofern, als die Mitarbeiterin eine einsame Entscheidung 

aufgrund ihres gesunden Menschenverstandes getroffen hat und keine sorgfältige 

Risiko-Abwägung für das Kindeswohl vorgenommen hat, wie es im Entwurf zum § 8a 

KJHG formuliert ist: ... „So hat es (das Jugendamt) das Gefährdungsrisiko im Zu-

sammenwirken mehrer Fachkräfte abzuschätzen“.... 

Da sexuelle Gewalt gegen ein Kind die wohl höchstmögliche Kindeswohlgefährdung 

darstellt, ist es Aufgabe der Jugendhilfe, diese Gefährdung abzuwenden mit den ihr 

zur Verfügung stehenden Mitteln. So muss bei Vorliegen entsprechender Hinweise 

auch die Hypothese zugelassen werden, dass ein Kind sexuell missbraucht wird. Da 

im vorliegenden Fall keine Aussage des Kindes bzgl. eines möglichen sexuellen 
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Missbrauchs durch den Vater vorliegt, muss die Aussage bzw. die Verhaltensbeo-

bachtung der Mutter bestimmten Prüf-Kriterien ähnlich wie bei einer Glaubhaftig-

keitsuntersuchung unterzogen werden. Die Schilderungen der Mutter, die ja einen 

bestimmten Zusammenhang zwischen möglicher Ursache, nämlich sexuellem Miss-

brauch und den Verhaltensstörungen von Jenny herstellen, müssen auf sog. Real-

kennzeichen überprüft werden. Dies erfordert ein hypothesengeleitetes Vorgehen  

zur Aufklärung der beiden konkurrierenden Hypothesen, nämlich der 

 Null-Hypothese – sexueller Missbrauch habe nicht stattgefunden 

und der 

 Alternativhypothese – sexueller Missbrauch habe stattgefunden. 

 

Dafür ist die Bildung relevanter Hypothesen von ausschlaggebender Bedeutung, 

wenn auch im Unterschied zum Ermittlungsverfahren nicht die Unschuldsvermutung 

im Mittelpunkt steht, sondern das Kindeswohl. Da es kein Sexual-Abuse-Syndrome 

gibt in dem Sinne, dass Verhaltensstörungen zwingend die ursächliche Traumatisie-

rung widerspiegeln, müssen im Bewertungsprozess Schilderungen der Mutter den o. 

g.  Prüf-Kriterien unterzogen werden. Diese Prüf-Kriterien sind aussageimmanente 

Qualitätsmerkmale, wie z. B. logische Konsistenz, Detailreichtum, raum-zeitliche 

Verknüpfungen und Schilderungen ausgefallener Einzelheiten sowie psychischer 

Vorgänge (BGH-Urteil vom 30.07.1999, LG Ansbach). Es steht außer Zweifel, dass 

Kinder wie Jenny auch schon in sehr frühem Alter mehreren Traumatisierungen aus-

gesetzt sind, wie z. B. Trennung, Scheidung usw., die zu ähnlichen Verhaltensauffäl-

ligkeiten führen können, dennoch müssen alle möglichen anderen Ursachen eben-

falls in Betracht gezogen werden. Die Hypothese, dass die Mutter den sexuellen 

Missbrauchsverdacht inszeniert habe, muss ebenso einer Bewertung unterzogen 

werden, wie die Hypothese, dass sie die Wahrheit spricht. Jedes andere Vorgehen 

ist unfachlich und entspricht nicht den Qualitätsmerkmalen psychodiagnostischer 

Bewertungs-Prozesse. 

Wenn man an die Schilderungen der Mutter die strengen Maßstäbe einer Glaubhaf-

tigkeitsuntersuchung anlegt und feststellt, dass ihre Aussagen den geforderten Real-

kennzeichen entsprechen, darf die Hypothese, dass Missbrauch stattfindet oder 

stattgefunden habe, nicht ohne weitere Überprüfung verworfen werden. Andererseits 

ist es jedoch auch nicht möglich, den zwingenden Beweis zu führen, dass sexueller 

Missbrauch stattgefunden habe. In diesem Dilemma muss eine Risiko-Abwägung 
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vorgenommen werden im Hinblick auf das Kindeswohl. Da sowohl eine falsch-

negative als auch eine falsch-positive Entscheidung weitreichende Konsequenzen 

hat, müssen weitere Hinweise nach beiden Richtungen auf ihre Plausibilität hin un-

tersucht werden. Solange eine mögliche Kindeswohlgefährdung durch den Vater 

nicht auszuschließen ist, muss meines Erachtens die Risiko-Abwägung zwischen 

einer falsch-negativen bzw. einer falsch-positiven Entscheidung zugunsten des Kin-

deswohls ausfallen. Das schließt auch die Möglichkeit mit ein, dass bis zum Ab-

schluss des diagnostischen Prozesses der Umgang mit dem Vater ausgeschlossen 

werden kann. 

 

Da eine Sozialarbeiterin selbstverständlich diesen hypothesengeleiteten Prozess 

nicht alleine durchführen kann, um das Gefährdungsrisiko für das Kind abzuschät-

zen, muss sie dies im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte tun. Vor allem, wenn 

keine Aussage eines Kindes vorliegt, müssen Verhaltensweisen bzw. Verhaltensän-

derungen eines Kindes einer sorgfältigen Beobachtung unterzogen werden. 

 

So hat bereits der 95. Deutsche Ärztetag 1992 folgende körperliche Symptome an-

gegeben, die möglicherweise Hinweise auf sexuelle Misshandlung sein können, so-

fern sie ungeklärt und wiederholt auftreten: Schmerzen beim Sitzen, Gehen, Wasser-

lassen, Schwellungen bzw. Rötungen, Juckreiz, Wundsein, Verletzungen, ungeklärte 

Entzündungen oder Ausfluss im Genital- und/oder Analbereich. Außerdem sei bei 

folgenden Verhaltensstörungen eine sexuelle Misshandlung in die Differenzialdiag-

nose mit ein zu beziehen: Schlafstörungen, Angst, sich auszuziehen und unange-

messene genital-sexuelle Aktivitäten in der Kindheit sowie sozialer Rückzug. 

 

Dem entsprechen die Ergebnisse der CBCL (Child Behavior Checklist), die die Mut-

ter auf mein Anraten  beantwortete, wobei besonders die Skalen 5 und 6 besonders 

auffälliges Verhalten von Jenny nahe legen. Die Skala 5 beschreibt sog. schizoid-

zwanghaftes Verhalten, während die Skala 6 Aufmerksamkeitsprobleme beschreibt. 

Die Werte für sozialen Rückzug und ängstlich-depressives Verhalten, ebenso wie für 

aggressives Verhalten liegen bei Jenny im Grenzbereich.  

Die Hinweise aus Jennys Verhalten bzw. auf die körperlichen Befunde lassen sich 

mit der Null-Hypothese nicht in Einklang bringen, d. h. eine Kindeswohlgefährdung 

infolge sexueller Gewalt kann nicht ausgeschlossen werden. 



Verena Bartels: Im Zweifel für das Kind 
 

 36

 

Nimmt man § 8 a, Abs. 1 ernst, so ist es Aufgabe der Jugendhilfe, das Gefährdungs-

risiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte abzuschätzen. Oberstes Ziel der 

Zusammenarbeit ist der Schutz der von sexueller Gewalt betroffenen Mädchen und 

Jungen. Unter diesem Aspekt müssen alle Maßnahmen getroffen werden. Dabei ist 

es nach Schmidt-Nieraese (2004) wichtig, nicht unter Handlungsdruck zu geraten, 

vorschnell zu agieren, sondern sozialarbeiterische Kompetenz zu nutzen. Trotz ge-

stiegenem Problembewusstsein und zunehmender Qualifizierung aller beteiligten 

Fachkräfte erschwerten ihrer Ansicht nach weiterhin Unsicherheit, Unwissenheit und 

gegensätzliche Auffassungen ein dem Problem angemessenes Vorgehen. Individuel-

le Sichtweisen einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jugendhilfebereich 

machten es daher dringend erforderlich, ein gemeinsames Verfahren festzuschrei-

ben, das die notwendige Kooperation und interdisziplinäre Zusammenarbeit gewähr-

leistet. Vernetzung, so führt sie weiter aus, ist ein Ansatz, der auf der entlastenden 

Wirkung (sozialer) Unterstützung beruht. Netzwerke dienten immer zur Entlastung 

der Beteiligten. Vernetzung selbst sei ein Begriff, der immer mit einer gemeinsamen 

Idee oder Vision der Netzwerkpartnerinnen und –partner über das, was durch die 

Netzwerke erreicht werden soll, verbunden ist.  

Voraussetzung für das Zusammenwirken bzw. die Vernetzung sei die Förderung von 

Kooperationsprozessen innerhalb der Jugendhilfe-Institutionen, d. h. des Jugendhil-

fesystems, aber auch außerhalb des Jugendhilfesystems, wie z. B. mit Schulen, Ge-

richten, Polizei, Beratungsstellen usw. Ziel sei es, auf diese Weise 

- den Informations- und Erfahrungsaustausch über Aufgabenstellungen und die 

dazugehörigen Verfahren zu sichern, 

- Verständigung über die sich aus der jeweiligen Aufgabenstellung und individuellen 

Normen und Wertvorstellungen ergebenden Sichtweisen und Grundhaltungen zu 

ermöglichen, 

- verbindliche Leitlinien und Verfahrensstandards zur fallbezogenen Kooperation zu 

entwickeln (Schmidt-Nieraese 2004). 

 

Qualitätssichernde Verfahren und Standards der Jugendhilfefachkräfte seien die Be-

ratung und Entscheidungsfindung im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte, die 

schriftliche Dokumentation der wesentlichen Voraussetzungen und Ergebnisse des 
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Hilfeplanungsprozesses sowie die regelmäßige Überprüfung und Fortschreibung der 

Hilfeplanung.  

Weitere Standards der Jugendhilfe sind die „Empfehlungen zur Festlegung fachlicher 

Verfahrensstandards in den Jugendämtern bei akut schwerwiegender Gefährdung 

des Kindeswohls“. Die Konferenz der Großstadtjugendämter beim Deutschen Städte-

tag hat bereits im Jahr 1999 eine Standortbestimmung der Jugendämter zur Quali-

tätssicherung erzieherischer Hilfen, insbesondere bei Vernachlässigung, Misshand-

lung und sexuellem Missbrauch, vorgenommen. Ziel dieser Standortbestimmung war 

es, über den rechtlichen und fachlichen Rahmen der Arbeit von Jugendämtern zu 

informieren und Aussagen zu ihrer Qualität zu machen. Ziel der Empfehlungen ist der 

Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl. Diese Aufgabe ge-

winnt eine besondere Bedeutung im Zusammenhang mit einer Kindeswohlgefähr-

dung. Kinderschutz als Maßnahme gegen Kindeswohlgefährdung hat eine doppelte 

Aufgabenstellung, und insofern ist das Staatliche Wächteramt in einer Doppelfunkti-

on zu sehen: 

1. Hilfe für das Kind durch Unterstützung der Eltern 

2. Hilfe für das Kind durch Intervention. 

 

Um der besonderen Schwierigkeit bei Fällen von Verdacht auf sexuelle Gewalt 

Rechnung zu tragen, wurden unter meiner Federführung im Stadtjugendamt Mann-

heim „Leitlinien für die fachliche Kooperation bei sexueller Gewalt gegen Mädchen 

und Jungen“ erarbeitet, die 2004 in überarbeiteter Fassung wieder veröffentlicht wur-

den. Die Leitlinien schreiben die Helferinnen- bzw. Helferkonferenz als Beratungs-

gremium in Fällen des Verdachts auf sexuelle Gewalt gegenüber Mädchen und Jun-

gen als wichtiges Forum vor. Die HelferInnenkonferenz ist ein Forum für: 

- den Austausch der Informationen zum Einzelfall in anonymisierter Form 

- die Einschätzung bzw. Bewertung des Verdachts auf sexuelle Gewalt, d. h. 

der Hypothesenprüfung, der Null- und der Alternativhypothesen. 

 

Zur Hilfe für das Kind durch Intervention ist unter Umständen im Falle einer mögli-

chen Kindeswohlgefährdung die Anrufung des Familiengerichts erforderlich. Mit der 

Frage, ob Kooperation mit der Jugendhilfe und richterliche Unabhängigkeit einen Wi-

derspruch darstelle, hat sich Thomas Burk auf der Fachtagung der Psychologischen 

Beratungsstelle Mannheim 2004 auseinandergesetzt. Seiner Ansicht nach ist die 
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Ausgangsfrage, ob die unterschiedlichen Anforderungen, die das Gesetz an die ver-

schiedenen Professionen stellt, überhaupt eine Vernetzung und Kooperation zulas-

sen. Dazu hat er einige Aspekte zum Status richterlicher Tätigkeit skizziert, z. B. hei-

ße es in Art. 97 JGG: Richter sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. 

Darüber hinaus findet sich in § 1 GVG folgende Formulierung: „Die richterliche Ge-

walt wird durch unabhängige, nur dem Gesetz unterworfene Gerichte ausgeübt“. Und 

in der Rechtsprechung und Kommentierung finden wir folgendes: Die richterliche Un-

abhängigkeit ist eines der Fundamentalprinzipien des Rechtsstaats (BVerfGE 2, 

230). Der Richter ist sachlich unabhängig, d. h. frei von Weisungen, und er ist per-

sönlich unabhängig, d. h. er ist unabsetzbar und unersetzbar. 

Unabhängigkeit sei demnach Verpflichtung, nicht subjektives Privileg des Richters.  

 

Beim Eingriff in die elterliche Sorge liegt nach Thomas Burk eine der wesentlichen 

Schnittstellen zwischen Familiengericht und Jugendamt. Wolle oder könne das Ju-

gendamt nicht mehr beraten, fördern oder unterstützen, sondern in die elterliche Sor-

ge über eine Inobhutnahme gem. § 42 KJHG hinaus eingreifen, brauche es das Fa-

miliengericht. Umgekehrt brauche das Familiengericht auch das Jugendamt, dessen 

Mitwirkung in bestimmten familiengerichtlichen Verfahren vorgeschrieben sei. Ent-

scheidend sei, dass die Anhörung des Jugendamtes zwingend sei. Das Unterlassen 

der Anhörung stelle einen schweren Verfahrensfehler dar, der regelmäßig zur Aufhe-

bung der Entscheidung in der Beschwerdeinstanz führe. Die Anhörung stelle eine 

besonders geregelte Ermittlungs- und Entscheidungshilfe für das Gericht dar. Dabei 

werde das Jugendamt als kompetente Fachbehörde gehört. Umstritten sei allerdings, 

ob das Jugendamt über die fachliche Bewertung von Fakten hinaus dem Gericht ei-

nen Entscheidungsvorschlag unterbreiten muss. 

 

Die Anhörung werde in aller Regel schriftlich, sie könne auch mündlich und in Eilfäl-

len auch telefonisch erfolgen. Die Mitwirkung des Jugendamtes im Verfahren vor 

dem Vormundschafts- und Familiengericht wird in § 50 KJHG umfassend beschrie-

ben. Die gerichtsbezogene Tätigkeit des Jugendamtes solle die Entscheidungs-

grundlagen verbessern. Es sei damit ein subsidiäres Tun unmittelbar zu Gunsten des 

Gerichtes. Die Mitwirkung des Jugendamtes in spezifischen Verfahren nach §§ 16 66 

und 16 66 a BGB werfen besondere Fragen auf. In keinem anderen Verfahren seien 

Gericht und Jugendamt so aufeinander angewiesen wie hier. Das Jugendamt brau-
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che das Gericht, weil es sich ohne gerichtliche Entscheidung an seinem Wächter- 

und Kinderschutzauftrag gehindert sehe, denn der Eingriff in die elterliche Sorge sei 

dem Gericht vorbehalten. Andererseits sei in den allermeisten Fällen das Jugendamt 

Initiator sorgerechtlicher Verfahren. Das Gericht brauche das Jugendamt als Behör-

de, welche die Notwendigkeit des Eingriffs vorträgt, als Behörde, die das Gericht in 

den außergerichtlichen Fragen der Sorge berate und schließlich als Behörde, die den 

Eltern entzogene Befugnisse als Vormund oder Pfleger übernimmt. 

Die Pflicht, objektiv zu entscheiden, bestehe auch, obwohl gerade in dem gesamten 

Verfahren nach § 1666 BGB das Verfahren in aller Regel vom Jugendamt in Gang 

gesetzt werde und gleichzeitig das Jugendamt am Verfahren mitwirkt, also das Ge-

richt mit seinen Fakten und Fachwissen unterstützt. Genau das scheine der Knack-

punkt zu sein, an dem sich die Frage stelle, wie ein solches Verfahren durch den 

Richter objektiv gestaltet werden kann. Halte das Gericht im Gegensatz zum Ju-

gendamt eine Maßnahme nach den §§ 1666 und 1666 a BGB nicht für erforderlich, 

so bleibe das Kind ohne Schutz, da die Kooperationsbereitschaft der Eltern ange-

sichts des Gesichtsverlustes des Jugendamtes nun endgültig zum Erliegen komme, 

dem Jugendamt aber bei einer Weigerung der Eltern die Hände gebunden seien, von 

sich aus Leistungen zu erbringen. Legt das Jugendamt gegen die Entscheidung des 

Familiengerichts Beschwerde ein, wozu aus Sicht von Thomas Burk der Sozialarbei-

terIn zu raten sei, wenn sie ihrer strafrechtlichen Garantenpflicht nachkommen wolle, 

so schade das bisweilen der weiteren Zusammenarbeit mit dem Gericht. (Thomas 

Burk, 2004). 

Wie sollte nun der Familienrichter in dem uns vorliegenden Fall zu einer Entschei-

dung kommen? Halten wir uns noch einmal vor Augen: Als Entscheidungsgrundlage 

standen ihm ein Gutachten zur Verfügung, das in seiner Aussage nicht transparent 

und nachvollziehbar war, methodisch unsauber und bestenfalls von gesundem Men-

schenverstand geprägt. Es stand ihm die Aussage einer Sozialarbeiterin zur Verfü-

gung, die keine Risiko-Abwägung im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte vorge-

nommen hatte, sondern eine einsame Entscheidung getroffen hatte, die ebenfalls 

jeglicher Professionalität entbehrte, so dass er das tat, was er tun musste, nämlich 

außer der Anhörung der Eltern und des Jugendamtes auch das Kind anzuhören. Die 

Aussage des Kindes, die nicht näher begründet wurde, sie wolle den Vater nicht se-

hen, wurde vom Richter so bewertet, dass Kinder heute dies und morgen jenes sag-

ten. Das wisse er, denn seine Frau sei Grundschullehrerin und die habe ihm gesagt, 
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dass Kinder in dem Alter widersprüchliche Aussagen machten. Stellungnahmen der 

Therapeutin des Kindes und der Therapeutin der Mutter wischte er als parteiisch vom 

Tisch. In diesem sicherlich auch von ihm wahrgenommenen Dilemma ordnete er den 

begleiteten Umgang an mit Hilfe einer Umgangspflegerin. Die nahm den Auftrag an 

und bestellte Kind und Vater zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihre Praxis, um einen 

so genannten begleiteten Umgang durchzuführen. 

 

Die Standards für Maßnahmeträger der Jugendhilfe als vorläufige deutsche Stan-

dards zum begleiteten Umgang vom IFP im Auftrag vom Bundesministerium für Fa-

milie, Senioren, Frauen und Jugend im Jahr 2001 sehen jedoch spezielle Maßnah-

men bei beaufsichtigtem oder begleitetem Umgang vor, da der beaufsichtigte Um-

gang spezielle Schutzmaßnahmen für das Kind erfordert. Ein wesentlicher Bestand-

teil sei dabei die Beratung des Kindes. Die flankierende Beratung des Kindes ist in 

jedem Fall Bestandteil der Maßnahme. Ziel ist es, dem Kind die unbelastete Prakti-

zierung von Kontakten zu beiden Eltern zu ermöglichen. Wenn ein beaufsichtigter 

Umgang wegen nachgewiesener sexueller Gewalt gegen das Kind ausnahmsweise 

beschlossen worden sei, gelten Einschränkungen für diese Fälle. Außerdem sei dar-

über hinaus eine enge Zusammenarbeit mit der Therapeutin erforderlich, in deren 

Behandlung sich das Kind gleichzeitig befindet.  

 

Folgende Vorgehensweisen, die in den Standards formuliert sind, können dabei hilf-

reich sein, den kindlichen Bedürfnissen in der Situation der begleiteten Umgangskon-

takte Rechnung zu tragen.  

a. In den Fällen, in denen eine stark ambivalente Haltung des Kindes ge-

genüber den Kontakten zum umgangsberechtigten Elternteil besteht 

oder aber das Kind den Kontakt ablehnt, ist eine vorbereitende Bera-

tung auch über das Aufnahmeverfahren hinaus vorzusehen. Ziel dieser 

Beratung ist es, dem Kind zur Entwicklung einer differenzierten Sicht-

weise seiner Beziehung zu beiden Eltern und zu einer eigenständigen 

Haltung im Familienkonzept zu verhelfen. 

b. Eine Vor- und Nachbereitung der Umgangskontakte und einzelner In-

teraktionssequenzen im Gespräch der Begleitperson ist vorzusehen 

und auf jeden Fall durchzuführen, wenn das Kind in der Umgangssitua-

tion oder im Anschluss daran Belastungssymptome zeigt. 
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c. Veränderungen in der Abwicklung der Umgangskontakte werden nur 

bei dringender Notwendigkeit vollzogen. Diese werden unter größtmög-

licher Vorsicht zur Vorbereitung unter Einbezug des Kindes vorgenom-

men.  

 

Der Maßnahmeträger kann die Maßnahme des begleiteten Umgangs vorzeitig ab-

brechen, wenn er zu der Einschätzung gelangt, dass dem Kind die Fortsetzung der 

Maßnahme nicht mehr zugemutet werden kann und/oder das Angebot von den El-

tern regelwidrig bzw. missbräuchlich benutzt wird. Ein Abbruch ist insbesondere in 

folgenden Fällen in Betracht zu ziehen: 

a. Die Sicherheit des Kindes oder der beteiligten Erwachsenen kann nicht ge-

währleistet werden, 

b. Das Kind wird durch unangemessenes Verhalten des umgangsberechtigten 

Elternteils und dessen trotz Interventionen fortgesetzter Weigerung, dieses 

Verhalten zu ändern, belastet, wie z. B. Bedrängen des Kindes, negative Ge-

fühle über den betreuenden Elternteil zu äußern. 

c. Das Kind wird durch unangemessenes Verhalten des betreuenden Elternteils 

und dessen trotz Interventionen fortgesetzter Weigerung, dieses Verhalten zu 

ändern, belastet, wie z. B. massive Instrumentalisierung des Kindes im Eltern-

konflikt (PAS). 

d. Die Belastung des Kindes durch die Umgangskontakte steht nicht im ange-

messenen Verhältnis zum Nutzen der Maßnahme. Bei dieser Abwägungsent-

scheidung hat der ausdrücklich geäußerte Wunsch des Kindes, dass die 

Maßnahme abgebrochen werden soll, eine zentrale Bedeutung. 

e. Einer oder beide Eltern befolgen wiederholt und trotz Aufforderung die verein-

barten Regeln für die Kontaktabwicklung nicht. 

f. Der Umgangsberechtigte oder betreuende Elternteil steht bei der Übergabe 

oder den Umgangsterminen (wiederholt) unter Alkohol oder Drogeneinfluss. 

g. Ein Elternteil übt Gewalt aus oder droht mit der Anwendung von Gewalt. 

 

Eine Unterbrechung der Maßnahme ist angezeigt, wenn kontextuelle Belastungen es 

erfordern, zunächst anderweitige Interventionen ggf. durch einen anderen Fachdienst 

durchzuführen, z. B. Diagnostik kindlicher Verhaltensauffälligkeiten durch einschlägi-
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gen Fachdienst. (Vorläufige Deutsche Standards zum begleiteten Umgang vom IFP, 

im Auftrag vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2001). 

Außerdem seien Interventionen erforderlich, wenn sich während der Umgangskon-

takte folgende Probleme zeigten: 

Signale des Kindes, die auf fehlende Bewältigung der Kontaktsituation verweisen 

(wie z. B. ausgeprägte Aggressivität, starke Erregung, hyperaktives Verhalten und 

Angstreaktion; außerdem eine Kontaktverweigerung des Kindes oder massiv-

defizitäre und/oder belastende Verhaltensweisen seitens des umgangsberechtigten 

Elternteils). Focus müsse immer der Schutz der kindlichen Interessen durch direkte 

Unterstützung sein. 

 

Da aus der Sicht von Jenny offenbar die notwendigen Maßnahmen im Sinne der 

Standards nicht erfüllt waren und diese Umgangskontakte gegen ihren Willen ange-

ordnet waren unter massivem Druck gegenüber der Mutter, entschied Jenny für sich, 

die Maßnahme dadurch abzubrechen, dass sie sich von der Hand der Mutter bei den 

Übergaben losriss und davon rannte. 

 

Wenn die Alternativhypothese, nämlich sexuelle Gewalt gegen Jenny habe stattge-

funden, stimmt, und einiges spricht dafür, dann kann Umgang, besonders gegen den 

Willen des Kindes erzwungener Umgang, zu einer Re-Traumatisierung führen. Das 

Erscheinen des Vaters wird zum Trigger, also zum Auslöser für sog. Flash-backs. 

Auf diese Trigger reagiert das Kind mit den ihm entwicklungspsychologisch zur Ver-

fügung stehenden Mechanismen: fight, flight oder freeze. Traumatische Erfahrungen 

bei Kindern führen zu emotionalen Entwicklungsstörungen, die sich nach Brisch 

(2004) auf die kognitive und körperliche Entwicklung negativ auswirken können und 

sowohl zu Wachstumsretardierungen als auch zu Schulversagen, sozialen Kontakt-

störungen und massiven Ängsten führen können. Sexuelle Gewalt gegenüber einem 

Kind durch den Vater hinterlasse einen unlösbaren Bindungskonflikt. Das Erleben 

von sexueller Gewalt durch eine Bindungsperson stelle eine der traumatisierendsten 

Erfahrungen für Kinder dar, die nachweislich zu schwerwiegenden Traumatisierun-

gen und posttraumatischen Belastungsstörungen führen. Wenn dies in den ersten 

Lebensjahren geschehe, so sei die Entwicklung einer Bindungsstörung wahrschein-

lich. 
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In der Regel bleibe bis zum Erkennen der sexuellen Misshandlung der Bindungskon-

text erhalten, z. B. bis zu einer Trennung der Eltern. Dies bedeute, dass das Kind 

durchaus etwa den Vater als Bindungsperson für sich erleben kann, während es in 

der Missbrauchssituation den Vater als jemanden erlebt, der seine Position als Ver-

trauensperson für die eigenen Bedürfnisse ausnutzt und für die Signale der Abwehr 

und des Widerstandes von Seiten des Kindes nicht empfänglich ist. Eine in diesem 

Kontext ausgesprochene Drohung, das Kind bei Nichteinhalten des Schweigegebo-

tes umzubringen oder aber die Katze oder die Mutter, hinterlässt eine kaum integ-

rierbare innere Spannung aus Angst, Panik, dem Gefühl des Ausgeliefertseins und 

Schmerzen in einem Kontext, der gleichzeitig aber auch körperliche Nähe und Berüh-

rung mit der vertrauten Bindungsperson beinhaltet. (BRISCH, 2004). Dies führe zu 

einem  unlösbaren Bindungskonflikt, der jedoch nach Riedesser (2004) von der Um-

welt nicht unbedingt wahrgenommen werde, wenn nicht alle posttraumatischen Be-

lastungssyndrome vorlägen. 

 

Wenn z. B. dissoziative Coping-Mechanismen, wie Depersonalisation und Derealisa-

tion wirksam werden, könne die Umwelt annehmen, das Kind sei symptomfrei. Ob 

ein Ereignis traumatisierend wirke, hänge entscheidend vom Stand der kognitiven, 

emotionalen und sozialen Entwicklung eines Kindes ab. Zu den potentiell traumati-

schen Situationen im frühen Kindesalter gehöre der Verlust in das Vertrauen zu ver-

lässlichen Elternfiguren, der oft mit elementarer Angst und Wut und dem zumindest 

vorübergehenden Zusammenbruch der positiven Wahrnehmung des eigenen Kör-

pers und seiner Funktionen einhergeht. 

 

Schwere, oft chronische Traumatisierungen können durch sexuelle Gewalt entste-

hen. In einer Entwicklungsphase, in der das Kind lustvoll seinen eigenen Körper ent-

deckt, die Zärtlichkeit der Eltern braucht, können traumatisierende Konstellationen 

entstehen, wenn ein Erwachsener diesen spielerisch phantasiegeleiteten Raum für 

seine Bedürfnisse missbraucht und zerstört (Riedesser, S. 161). Dies führe zu einem 

vitalen Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und individuel-

len Bewältigungsmöglichkeiten, welches mit dem Gefühl der Hilflosigkeit und schutz-

losen Preisgabe einhergehe und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbstver-

ständnis bewirke. 
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Die bei traumatisierten Kindern zu beobachtende Symptomatik müsse als psychobio-

logisch sinnvoller Selbsthilfeversuch angesehen werden. In Fällen, in denen die 

Traumatisierung durch einen nahe stehenden Erwachsenen verursacht sei, nähmen 

die Bewältigungsversuche tragische Formen an, weil diese Kinder verzweifelt versu-

chen, die Bindung zu ihren zentralen Bezugspersonen aufrechtzuerhalten, auch 

wenn diese Bindung noch so pathologisch ist, vor allem dann, wenn es noch nicht 

zur Trennung der Eltern gekommen ist.  

Traumatisierte Kinder wiederholen oft das traumatische Ereignis im sog. „rezeptiven 

Spiel“ in endloser Folge oder re-inszenieren Teile der traumatischen Erfahrung in 

automatisierten Verhaltensmustern. Darin sei der verzweifelte Versuch zu sehen, 

diese Erfahrungen in das eigene Erleben zu integrieren. 

Für Diagnose und Therapie ist es daher wichtig, die Symptome des Kindes als Co-

ping-Strategien, also als sinnvolle Maßnahmen des traumatisierten Kindes zur Über-

windung der traumatischen Erfahrungen und zur Verhinderung von deren Wiederho-

lung zu betrachten. 

Beispiele für Coping-Strategien (Riedesser 2004): 

- -die intrusiven Symptome und die Hypervigilanz der posttaumatischen Phase 

haben den psychobiologischen Sinn, den Organismus für die fight-flight-

Reaktion hellwach und handlungsfähig zu machen. 

- Das „Numbing“, also die Unterdrückung von Gefühlen, hat den Sinn, den Or-

ganismus vor einer erneuten Überwältigung durch innere und äußere Reize zu 

schützen. 

- Dissoziation ist eine Möglichkeit, emotional unerträgliche Wahrnehmungen 

und Erfahrungen zu bewältigen. 

 

Die Diagnostik bei Verdacht auf psychische Traumatisierung eines Kindes hat sich 

nach einem entwicklungspathologischen Modell zu richten und zu berücksichtigen: 

- Auf welchem Stand seiner biologischen, psychischen und sozialen Entwick-

lung das Kind durch das Trauma getroffen wurde. 

- Welche protektiven Faktoren und Ressourcen im Kind selbst und in seiner 

Umgebung vorhanden sind, um genutzt werden zu können, um eine Chronifi-

zierung der Traumatisierung zu verhindern und einen Heilungsprozess in 

Gang zu setzen. 
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Psychische Traumatisierung kann ein Kind nicht nur sein Leben lang psychopatholo-

gisch belasten, sondern auch zu massiven posttraumatischen Belastungsstörungen 

führen, ganz besonders dann, wenn es sich um sequentielle Traumatisierungen han-

delt, z. B. sexuelle Gewalt gegen das Kind, Scheidung der Eltern, Partnergewalt und 

erzwungener Umgang mit dem Missbraucher. Charakteristische Reaktionen sind 

Angst, Hilflosigkeit oder Entsetzen, bei Kindern auch ganz besonders verwirrtes oder 

agitiertes Verhalten (siehe Wert auf der Skala 6 CBCL). Charakteristische Symptome 

sind das anhaltende Wiedererleben des traumatischen Ereignisses (flash-back), an-

dauernde Vermeidung von Reizen, die mit dem Trauma assoziiert sind (z. B. Vater 

nicht sehen wollen), sowie anhaltende Symptome erhöhten Arousals bzw. Abflachen 

der allgemeinen Reagibilität. Das traumatische Ereignis kann auf verschiedene Arten 

wiedererlebt werden: 

- wiederholte und aufdringliche Erinnerungen an das Ereignis, 

- wiederkehrende quälende Träume (Alpträume), 

- dissoziative Zustände, die von wenigen Sekunden bis zu mehreren Stunden 

anhalten, während derer sie einzelne Bestandteile des Ereignisses wiederer-

leben, 

- physiologische Reaktionen. 

 

Die Reize, die mit dem Trauma zu tun haben, werden ständig vermieden. Das Kind 

versucht, Gedanken, Gefühle oder Gespräche über das traumatisierende Ereignis 

und Aktivitäten, Situationen und Personen, die Erinnerungen an das Ereignis wach-

rufen, absichtlich im Sinne einer phobischen Vermeidung zu meiden. Anhaltende 

Angstsymptome oder Symptome eines erhöhten Arousals, die vor dem Trauma nicht 

bestanden, wie Ein- oder Durchschlafstörungen, Alpträume, Hypervigilanz, übertrie-

bene Schreckreaktionen, Reizbarkeit, Wutausbrüche, Schwierigkeiten, sich zu kon-

zentrieren, fallen in der Lebensgeschichte von Kindern besonders auf (Posttraumati-

sche Belastungsstörungen, Diagnose nach DSM IV, F43.1) 

 

In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal auf die wesentlichen Ergebnisse 

der CBCL (Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen, 

deutsche Normierung für Mädchen 1998) hinweisen. Wie bereits erwähnt, zeigten 

sich extreme Auffälligkeiten auf der Syndromskala 6, nämlich Aufmerksamkeitsprob-

leme, d. h. Störungen in der Konzentration, unruhiges, verwirrtes Verhalten, Tag-
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träume, Impulsivität und Nervosität, sowie Tics und das Symptom, dass das Kind 

häufig ins Leere starre. Auch die Skala 5, schizoid-zwanghaftes Verhalten, zeigt Auf-

fälligkeiten in Bezug auf seltsame Ideen. Die Skalen 1, 3 und 8 , sozialer Rückzug, 

Ängstlichkeit , Depressivität und aggressives Verhalten, liegen im Grenzbereich zwi-

schen Auffälligkeit und Unauffälligkeit. 

 

Auch wenn ohne Aussage des Kindes keine abschließende Bewertung bzw. Klärung 

der Hypothesen vorgenommen werden kann, müssen dennoch die Symptome einer 

posttraumatischen Belastungsstörung bei Jenny ernst genommen werden. Dies legt 

meines Erachtens zwingend die zumindest zeitweise Aussetzung des Umgangs na-

he, um das Kind nicht weiter zu traumatisieren bzw. zu retraumatisieren. Anstatt des-

sen hat in diesem Fall menschliches und fachliches Versagen dazu geführt, dass der 

Fall immer noch beim OLG liegt und eine dritte Begutachtung des Kindes angeordnet 

worden ist, um zu einer Entscheidung zu kommen. 
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TEIL III 
 

Die TeilnehmerInnen der vier interdisziplinären Arbeitsgruppen erhielten den Auftrag, 

sich über ihre Erfahrungen in der Arbeit mit kleinen Kindern2 bei Verdacht auf sexuel-

len Missbrauch in der Kernfamilie, auszutauschen.  

Dabei ging es in erster Linie um die Hürden, mit denen die TeilnehmerInnen bei die-

ser Arbeit konfrontiert werden. Diese sollen auf Kärtchen gesammelt und dann unter 

Oberpunkten zu einem Schaubild geordnet werden. Anschließend sollen die Teil-

nehmerInnen Wünsche formulieren, die ihrer Meinung nach die Hürden abbauen 

können. 

Im Folgenden Abschnitt werden die Hürden und Wünsche, die die TeilnehmerInnen 

gefunden haben, genannt.3 Die Überschriften der gesammelten Hürden und Wün-

sche werden dabei in den Arbeitsgruppen entworfen. 

 

Erlebte Hürden der WorkshopteilnehmerInnen 

 

Emotionale Hürden 

Häufig genannt werden Ohnmacht, Unsicherheit, Betroffenheit, Ärger, Aussichtslo-

sigkeit. Manche TeilnehmerInnen haben Angst, ein Familienleben zu zerstören und 

etwas falsch zu machen.  Auch Zeitdruck, Nähe oder Unglaublichkeit wird empfun-

den. Es ist schwierig auszuhalten, dass weitere sexuelle Übergriffe stattfinden kön-

nen. 

 

 

Handeln im Sinne des Kindeswohls 

Manchen fehlt eine wirkliche Lobby für das Kindeswohl oder ein prophylaktischer 

Kinderschutz. Es gibt Unsicherheiten, was für das Kind das Beste ist und ob es dem 

Kindeswohl entspräche, es aus der Familie zu nehmen oder eher dem verdächtigten 

Vater den Umgang zu untersagen.  

 

 

                                            
2 In diesem Zusammenhang sind Kinder zwischen 0 und 6 Jahren gemeint. 
3 Dabei werden die Hürden und Wünsche oft im Originalton der TeilnehmerInnen wiedergegeben. 
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Glaubwürdigkeit, Glauben 

Kinder unter drei Jahren haben – nach Ansicht einiger WorkshopteilnehmerInnen -

eine eingeschränkte Aussagetüchtigkeit und sagen in der Regel nichts Verwertbares 

zu Fremden. Somit ist die Wahrheitsfindung erschwert. Der Vater leugnet die An-

schuldigungen und somit ist die Mutter oft die einzige, die die Aussagen ihres Kindes 

gehört hat. Meist gibt es kaum eindeutige körperliche Spuren für den sexuellen Miss-

brauch, wie z. B Verletzungen im Genitalbereich oder blaue Flecken. Selbst diese 

liefern in der Praxis ohne die Aussage des Kindes keine eindeutigen Beweise. Nach 

Meinung der TeilnehmerInnen kann so leicht der Wunsch entstehen, dass das Kind 

den entscheidenden Beweis liefern muss. 

Zusätzlich fällt es vielen TeilnehmerInnen schwer, die Sprache der Kinder zu verste-

hen und sich vor voreiligen Interpretationen zu schützen. 

Als enorme Hürde wird empfunden, wenn die Mutter ihrem Kind nicht glaubt. 

 

 

Recht und Realität 

Einige TeilnehmerInnen haben das Gefühl, dass bei Zweifeln die Familiengerichte 

nicht im Sinne für das Kind und dessen Schutz sondern im Sinne des Verdächtigten 

entscheiden. Umgangsrecht wird also als Umgangspflicht gehandelt. Schwierig fin-

den viele, dass sich bei Familiengerichten häufig nur auf das erstellte Gutachten ver-

lassen wird und die Erstellung manchmal sehr lange dauern. Auch fließen Informati-

onen, die im Rahmen einer Psychotherapie gesammelt werden, häufig im familienge-

richtlichen Prozess nicht mit ein. Es herrschen Unsicherheiten, wer begleiteten Um-

gang bei einem Verdacht auf sexuellen Missbrauch macht und ob die Anordnung 

überhaupt durchführbar ist. Auch hier wiederholt sich der Konflikt, dass das Kind den 

gewünschten Beweis liefern soll. Einige sehen mangelnde psychologische Kompe-

tenzen bei Juristen oder die mangelnde Bereitschaft, sich mit anderen Professionen 

an einen Tisch zu setzen, um die unterschiedlichen Blickwinkel auszutauschen.  

Viele TeilnehmerInnen sehen auch große Hürden, wenn Strafanzeige erstellt wird. 

Der Staatsanwaltschaft reicht die Aussage des kleinen Kindes, die ja oft einziger Be-

weis ist, nicht aus, um Anklage zu erheben.   
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Familiensystem 

Die TeilnehmerInnen empfinden es als schwierig, wenn sich die Eltern zurückziehen 

und so ein Verdacht schwer aufgelöst werden kann. Oft erkennen Helfer Loyalitäts-

konflikte beim Kind und haben das Gefühl, dass das Kind den Täter schützt. Häufig 

bleibt der Konflikt im Raum, das Kind könne manipuliert, eingeschüchtert beeinflusst  

werden. Einigen TeilnehmerInnen fällt eine Abgrenzung zu „Missbrauch mit dem 

Missbrauch“ oder zu einem „Rosenkrieg“ schwer. 

 

 

Täter 

Für viele TeilnehmerInnen gehört die Arbeit mit den vermeintlichen Tätern zum Ar-

beitssetting. Schwierigkeiten bestehen hier in dem Umgang mit diesen.  

Viele TeilnehmerInnen sehen sowohl Defizite im Wissen um Täterstrategien als auch 

mangelnde adäquate Angebote für die Arbeit mit den Tätern. 

 

 

Vernetzung und Kooperation 

Mit Blick auf die erlebten Hürden in diesem Bereich stellen die Workshopteil- 

nehmerInnen folgende Schwierigkeiten fest, die sich in ihrer Kombination negativ auf 

die Orientierung am Kindeswohl auswirken können: 

Sie beanstanden, dass es zwischen den einzelnen Einrichtungen, aber auch zwi-

schen einzelnen Mitarbeitern stets - mehr oder weniger große –Informationsdefizite 

gibt. So scheint ihnen eine effektive Arbeit am bestehenden Problem so gut wie nicht 

möglich, da das Problem lediglich weiter gereicht werden kann. Die unterschiedlichen 

Beteiligten sind dadurch regelmäßig nicht auf dem neuesten Stand der Informationen 

und empfinden sich somit als schlecht bis gar nicht handlungsfähig. 

Die Frage nach dem richtigen Weg und nach dem angemessenen Vorgehen wird – 

ihrer Ansicht nach - zusätzlich leider häufig weniger von den definitiv vorhandenen 

Bedürfnissen der Betroffenen bestimmt, sondern vielmehr durch die institutionellen 

oder persönlichen Grenzen und Machtbefugnisse der beteiligten Fachkräfte. Hinzu 

kommen natürlich individuelle Wert- und Normvorstellungen, die die Handlungsmus-

ter und Entscheidungen selbstverständlich immer auch zu einem nicht unerheblichen 

Teil mit prägen (Emotionalität versus Fachlichkeit). Die Frage nach dem inneren Auf-
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trag stellt hierbei – aus Sicht der TeilnehmerInnen- immer wieder große Stolperfallen 

dar und sollte demnach vor dem Tätigwerden klar sein. 

Eine Lösung dieses Dilemma wird als nur schwer möglich empfunden, da die Gren-

zen des eigenen Handelns in der Regel sehr eng gesteckt sind. So werden Ent-

scheidungen in vielen Fällen nicht getroffen, da mit einer Handlung immer auch Ver-

antwortung einhergeht und diese aufgrund fehlender Absprachen und mangelnder 

Klarheit innerhalb der Kooperationen nicht eindeutig festgelegt ist. Ein „Fallverant-

wortlicher“ fehlt! 

Abschließend wird bei diesem Punkt allen eindrucksvoll deutlich, in welch großem 

Maß das Gelingen des Einzelfalles vom Engagement und der Kompetenz des Ein-

zelnen als auch der Bereitschaft der Institutionen zur Übernahme von Verantwortung 

geprägt ist.  

Wie wünschenswert schnelles, kompetentes und verantwortungsbewusstes Handeln 

auch ist, so schwer gestaltet sich teilweise die Verwirklichung in der Praxis. Anhand 

einiger Inputs der WorkshopteilnehmerInnen soll dies in einem Schaubild noch ein-

mal deutlich werden. 

Dabei steht der einzelne Profi im Mittelpunkte der zahlreichen Faktoren, die seinen 

Handlungsrahmen bestimmen und zugleich Druck auf ihn ausüben. 

Die institutionellen und interpersonellen Faktoren sind hier blau (mit dicker Umran-

dung), die intrapersonellen Faktoren grün dargestellt. 
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Experte 

Wo finde ich kom-
petente An-
sprechpartner? 

Geheimhaltung mancher Fak-
ten und dadurch Isolation bei 
der Verdachtsklärung 

Diffusität und Unklarheit des 
jeweiligen Falles 

Zeitdruck für 
schnelle Hilfe 
und Schnellen 
Schutz des 
Kindes 

Eigene Abwehr gegen das 
Thema „sexueller Missbrauch“ 

Scheu der 
Fachleute, 
sich Un-
terstüt-
zung zu 
holen 

Unterschiedliche 
Vorgehensweisen 
der Kollegen 

Wie viele Helfer sind 
beteiligt? Wie kann Ko-
operation gelingen? Mangel an geeigneten 

Vernetzungsstrukturen 

Lange Wartezeiten bis 
Handlungen in Gang 
kommen 

Kommunika-
tionsschwie-
rigkeiten zwi-
schen den 
Beteiligten 

Mangelndes Fachwissen 

Schaubild zu:  
Vernetzung und Kooperation 
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Wünsche der TeilnehmerInnen 
 

Die zusammengetragenen Wünsche der TeilnehmerInnen lassen sich im Groben in 

drei große Themenbereiche unterteilen.  

- Wünsche rund um das Thema Juristisches 

- Wünsche zum Thema Kooperation und Intervention 

- Wünsche zur Unterstützung der Betroffenen  

 

Wünsche rund um das Thema Juristisches 

Mit Blick auf die Zukunft stand bei vielen TeilnehmerInnen der Wunsch nach einer 

vermehrten Orientierung am Kindeswohl, im speziellen am vorbeugendem Opfer-

schutz im Vordergrund.  

Hierbei ging es vor allem um die Berücksichtigung des Kindeswohls, wenn es sich 

um Einschnitte in die Elternrechte handelt („Kindeswohl vor Elternrecht“), sowohl in-

nerhalb eines Verfahrens als auch bereits in der Zeit davor. Um dies während der 

familienrechtlichen Verhandlung zu gewährleisten, wurden zwei Hauptforderungen 

laut. Zum einen eine eigenständige Vertretung der Kinder z.B. durch einen Verfah-

renspfleger. Zum anderen wurde eine Verkürzung der Begutachtungszeiten gefor-

dert. Um die Begutachtung noch mehr am Kindeswohl zu orientieren, sollten über-

dies die verwendeten Methoden der schwierigen Situation – natürlich im Rahmen der 

gutachterlichen Standards – angepasst werden.  

Bei der Gestaltung der Umgangsregelungen nach dem Abschluss des Verfahrens 

sollte ein langfristiger betreuter Umgang die Grundlage bilden. Gerade für die Fälle, 

in denen die Verdachtsmomente nicht durch eindeutige Beweise belegt werden 

konnten, um so das Kind auch in dieser unklaren Rechtslage schützen zu können. 

Langfristig bildete der Wunsch nach Reformen im Prozessrecht das Fazit. 

 

 

Wünsche zum Thema Kooperation und Intervention 

Den großen Überpunkt für die Wünsche im Bereich der Vernetzung und Intervention 

bildete der Wunsch nach schnellen und einfachen Hilfen zum Wohle des betroffenen 

Kindes.  

Ausgangspunkt hierfür sollte die Kooperation und Vernetzung der einzelnen Einrich-

tungen, die mit dem jeweiligen Fall betraut sind, bilden. Durch die intensive Kommu-



Die Workshops: Wünsche 
 

 54

nikation über die Fallkonstellationen und Besonderheiten erhoffen sich die Fachkräfte 

sowohl mehr Klarheit über die bestehenden Zuständigkeiten bei der Fallbearbeitung 

als auch eine erhöhte Akzeptanz der eigenen Fachlichkeit innerhalb des geplanten 

Vorgehens.  

Die Frage nach dem Nutzen einer Handlung – für die Helfenden oder die Betroffenen 

– sollte in diesem Zusammenhang offener diskutiert werden, damit die beteiligten 

Fachleute tätig werden, ohne Verantwortlichkeiten zu scheuen und ohne den Druck 

auf das betroffenen Kind unnötig zu erhöhen. Denn die erlebten Schwierigkeiten bei 

diesem immer wieder heiklen Thema können sich leicht auch auf die Erwartungshal-

tung gegenüber dem Kind übertragen.  

Weiterführend sollte die Kooperation innerhalb eines interdisziplinären Teams dazu 

führen, sowohl Qualitätsstandards für die einzelnen Arbeitsbereiche kennen zulernen 

als auch noch einmal in ihrer bestehenden Art und Weise zu reflektieren. Durch diese 

Vernetzung und Kooperation könnten sich – so der Wunsch der TeilnehmerInnen – 

neue Formen der gemeinsamen Verantwortung für ein am Kindeswohl orientiertes 

Gelingen des Falles entwickeln. 

 

 

Wünsche zur Unterstützung der Betroffenen 

Um die Unterstützung der betroffenen Kinder und Jugendlichen bestmöglichst zu 

gewährleisten, wünschen sich die TeilnehmerInnen bereits im Vorfeld eine frühe und 

fachliche gute Unterstützung für die Familien. Dabei sollte allerdings bereits der 

Schutz des Kindes im Vordergrund stehen.  

Für die Zeit während eines Verfahrens sollte die Vertretung und Unterstützung der 

Kinder konsequenter gesichert werden. Hilfen sollen in diesem Zusammenhang ne-

ben den Kindern auch die beteiligten Elternteile sowie die vermuteten Täter in Form 

von Therapie und Beratungsangeboten bekommen.  

Um den beteiligten Einrichtungen die Kooperation zu erleichtern und ein schnelleres 

Handeln zum Wohl des Kindes zu ermöglichen, wünschen sich ein paar der Teil-

nehmerInnen eine Hotline, über die sich die Institutionen rund um die Uhr von kom-

petenten Ansprechpartnern beraten lassen können. 
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Abschließend formulieren die TeilnehmerInnen den Wunsch nach einer verstärkten 

Sensibilisierung der Gesellschaft für die Probleme und Nöte von Kindern und Ju-

gendlichen sowie eine verstärkte Fortbildungsbereitschaft innerhalb der beteiligten 

Institutionen. 

Um Kinder bereits im Vorfeld besser schützen zu können, um zu vermeiden, dass 

Familien zu „Fällen“ werden und um einer Eskalation bereits bestehender Verfahren 

vorzubeugen, wünschen sich die TeilnehmerInnen eine Ausweitung der bereits be-

stehenden präventiven Angebote. 
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TEIL IV 
 
 

Resümee: 

Basierend auf dem Theaterstück „Anna unter Druck“ treten am Schluss des Fachta-

ges einige der beteiligten Professionen noch einmal auf und verdeutlichen ihre Posi-

tion innerhalb des Verfahrens. Dabei steht Anna - das betroffene Mädchen – stets im 

Mittelpunkt. 

 

Der Verfahrenspfleger – die Verfahrenspflegerin:  

„Meine Aufgabe ist es, alleine auf die Interessen von Anna zu achten und für ihr 

Wohl und Willen vor dem Gericht als Sprachrohr zu dienen. Ich verschaffe mir ein 

genaues Bild, rede mit vielen Beteiligten, suche für Anna parteilich den besten Weg 

und schlage diesem dem Richter- der Richterin vor.“  

 

Der Richter- die Richterin: 

„Ich weiß, dass es sexuellen Missbrauch bei kleinen Kindern gibt. Ich nehme mir die 

Zeit, um diesen Fällen auf den Grund zu gehen und nutze alle Möglichkeiten um das 

Kind langfristig zu schützen, z.B. durch Bestellung einer Verfahrenspflegschaft oder 

durch begleiteten Umgang durch ausgebildete Fachkräfte. 

 
Die Fachfrau- der Fachmann für den begleiteten Umgang: 

„Meine Aufgabe ist es, einen sicheren Rahmen herzustellen, wenn Anna und ihr Va-

ter zusammen treffen. Körperkontakt darf zum Beispiel nur von Anna ausgehen. Ge-

spräche und andere Interaktionen dürfen nur in meinem Beisein stattfinden. Der be-

gleitete Umgang wird so lange angeboten, wie Anna ihren Vater sehen will und bis 
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sie reif genug ist, eine eigene Entscheidung zu treffen. Meine Aufgabe ist es, dass 

der Kontakt des Vaters zu seiner Tochter nicht abreißt und gleichzeitig Anna und ihre 

Mutter keine Angst vor Übergriffen haben müssen – egal ob diese berechtigt oder 

unberechtigt ist.“ 

 
Die Kindertherapeutin- der Kindertherapeut:  

„Es könnte sein, dass Anna eine therapeutische Behandlung braucht. Für diesen Fall 

stelle ich ihr einen Platz zur Verfügung.“ 
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Ausblick 

 
 
Das Problem des nicht gewährten Schutzes der Kinder bei Verdacht auf sexuellen 

Missbrauch durch den Vater ist kein Nürnberger Problem, sondern ein bundesweites! 

Aus allen Bundesländern hören wir von parallelen Entwicklungen. Es scheint so zu 

sein, dass die Bundesebenen von Kinderschutzbund und Wildwasser auch ein wenig 

nach Nürnberg schauen, um zu beobachten, wie und was sich bei uns tut. Wir haben 

großes Interesse von Ergebnissen, regionalen Lösungen und Initiativen aus anderen 

Teilen des Bundesgebietes zu erfahren. 

Unser unmittelbar nächster Schritt wendet sich an die Familienrichter/innen Nürn-

bergs. Wir werden sie mit Hilfe dieser Dokumentation zu einem Gespräch einladen, 

um Problembewusstsein zu schaffen und die hier erarbeiteten Vorschläge zu disku-

tieren. 

Ein weiterer wichtiger Schritt ist, die Diskussion in die Mitte der Psychologischen 

Gutachter zu tragen und dort für die Problematik der eigenen Rolle zu sensibilisieren. 

 

Der Kinderschutzbund Nürnberg möchte die Institution der Verfahrenspflegschaft 

aufbauen, um den betroffenen Kindern eine effektive Unterstützung in den gerichtli-

chen Abläufen anbieten zu können. 
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Evangelische  
Fachhochschule Nürnberg 
Bärenschanzstraße 4 
90429 Nürnberg 
 
e-mai: 
zentrale@evfh-nuernberg.de 
Tel: 0911 / 27 25 36 

Wildwasser Nürnber e.V. 
Kobergerstraße 41 
90408 Nürnberg 
 
e-mail: wildwasser-nbg@odn.de 
Tel: 0911 / 331 330 
Telefonische Sprechzeiten: 
Mo:  12.00 – 14.00 Uhr 
Di:  08.30 – 10.30 Uhr 
Do:  16.00 – 18.00 Uhr 

Kinderschutzbund Nürnberg e.V. 
Dammstr. 4 
90443 Nürnberg 
 
e-mail:  
kinderschutzbund-nuernberg@odn.de 
Tel: 0911 / 26 96 54 
Telefonische Sprechzeiten: 
Di:  09.00 - 12.00 Uhr 
Do:  09.00 - 12.00 Uhr 
        16.00 - 18.00 

Dipl. Psychologin Dorothea Weinberg 
Kinderpsychologische Praxis 
Maxtorgraben 29  
90409 Nürnberg 
 
e-mail:  
weinberg@vr-web.de 
Tel: 0911 / 38 20 722 


